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1X

Zusammenfassung

Aus dem Prozeß der bisherigen Raumentwicklung in Deutschland sind im

wesentlichen zwei Arten von Problemgebieten hervorgegangen: einerseits

solche urbanen Räume, die durch negative Verdichtungserscheinungen ge-

prägt werden, andererseits bestimmte ländliche Gebiete, die sich vor

allem durch einen Mangel an außerlandwirtschaftlichen Erwerbsmöglich-

keiten auszeichnen. Daher setzte sich zu Beginn dieses Jahrhunderts

staatlicherseits die Erkenntnis durch, daß ein steuerndes Eingreifen

in räumliche Entwicklungsprozesse notwendig ist.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, anhand des Beispielraumes Hessen

instrumentellen Möglichkeiten des Staates nachzugehen, die eine Redu—

zierung der aufgetretenen räumlichen Probleme herbeiführen können. Dabei

steht die Überlegung im Vordergrund, daß öffentliche Planung allein

nicht genügt. Vielmehr bleibt sie ohne Folge, wenn sie nicht mit In-

strumenten verbunden wird, welche die geplanten Maßnahmen umsetzen.

Dieser Gedankengang führt zu folgendem Aufbau der Untersuchung: Zu

Beginn wird eine Begriffsdiskussion vorgenommen, anschließend

werden die staatlichen Aufgabenfelder genannt, die mit Hilfe von ent—

sprechenden Instrumenten bewältigt werden sollen.

Danach folgt ein historischer Überblick staatlicher Steuerungsmaßnahmen

in Deutschland bis zum Jahre 1970, wobei Entwicklungen in Hessen - als

dem gewählten Untersuchungsraum - besonders berücksichtigt werden.

Bevor daraufhin relevante staatliche Instrumente beispielraumbezogen

erläutert werden, wird das Bundesland Hessen mit seinen Raumstrukturen

und räumlichen Problemen vorgestellt.

Die Diskussion des zur Verfügung stehenden Instrumentariums unter-

scheidet in dieser Arbeit Planungs- und Durchführungsinstrumente.
Zuerst werden Planungsinstrumente erläutert, die seit dem Jahre 1970
im damals neu aufgebauten hessischen Planungssystem von Bedeutung

sind: Es handelt sich um den Landesentwicklungsplan Hessen '80 als
zentralen Rahmenplan sowie um die regionalen Raumordnungspläne und
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Fachplanungen der Ressorts, welche den landesweiten Rahmenplan räum-

lich und sachlich verfeinern.

Die hessische Raumordnungskonzeption - als ein wichtiger Bestandteil des

Planungsinstrumentariums - wird gesondert diskutiert. Dies geschieht aus

zwei Gründen:

- Hier werden die kommunalen Standorte und Teilräume planerisch festgelegt,

in denen öffentliche Maßnahmen vorrangig durchzuführen sind, um vor-

handenen räumlichen Problemen gegenzusteuern.

- Wesentliche konzeptionelle Bausteine werden in eine empirische Über-

prüfung bereits durchgeführter Maßnahmen einbezogen.

Im Anschluß an die Planungsinstrumente werden Durchführungsinstrumente

vorgestellt, deren Einsatz zu einer Verwirklichung der Planungen bei-

tragen soll. Dabei erfolgt eine Auswahl unter den verfügbaren Instru-

menten:

Im Mittelpunkt der Erörterungen stehen die Gemeinschaftsaufgabe "Ver—

besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" und landesinterne Instru-

mente, welche gemeinsam zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft in

Hessen herangezogen werden.

In einer Vollzugskontrolle erfolgt danach eine Überprüfung des Einsatzes
dieser Instrumente. Dabei wird dem regionalen Fluß öffentlicher Finanz-

mittel in Verbindung mit privatwirtschaftlichen Investitionen im Zeit-
raum zwischen 1975 und 1982 nachgegangen. Den monetären Strömen werden

regionale Beschäftigtenentwicklungen gegenübergestellt.

Im Rahmen einer zusammenfassenden Bewertung des Einsatzes der Förder-
instrumente wird abschließend erörtert, ob deren Durchführung "weisungs-
gerecht" — d.h. im Sinne der Planung - vorgenommen worden ist. Gleichzei-

tig wird nach Zusammenhängen zwischen dem regionalen Finanzmittelfluß
und regionalen Beschäftigtenentwicklungen gesucht. Den Abschluß bilden

Darlegungen zur Realisierung der hessischen Raumordnungskonzeption.
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XI

Die wesentlichen Untersuchungsergebnisse konnten durch eine Aus-

wertung unveröffentlichten Datenmaterials (1) gewonnen werden. Sie

finden sich nachstehend in komprimierter Darstellung.

Bei der Durchführung der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regio—

nalen Wirtschaftsstruktur" und der landesinternen Zuschußförderung

außerhalb der Fördergebiete dieser Gemeinschaftsaufgabe wurden in

Hessen im untersuchten Zeitraum 1975 bis 1982 für die Vorbereitung

von Industriegelände sowie für betriebliche Errichtungs-, Erweiterungs—

und Rationalisierungs- bzw. Umstellungsmaßnahmen staatliche Zuschüsse

in einem Gesamtumfang von rd. 293 Mio.DM vergeben.

Der mit diesen indirekten sowie direkten Finanzhilfen verbundene in-

vestive Gesamtaufwand belief sich auf rd. 3 Mrd.DM.

Die bereitgestellten staatlichen Fördermittel wurden in ganz überwiegen-

dem Maße von Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes abgerufen.

Im ersten überprüften Zeitabschnitt 1975 bis 1978 gelangten 56,7 Mio.DM

an Bundesmitteln und 73,8 Mio.DM an Landesmitteln zum Einsatz. Im zweiten

analysierten Zeitabschnitt 1979 bis 1982 steigerte sich das Volumen der

staatlichen Unterstützungsmaßnahmen für private Investitionsaktivitäten:

Der Bund vergab 71,1 Mio.DM, das Land Hessen 91,3 Mio.DM.

Als ein wesentliches Ergebnis ist folgendes festzuhalten: Beim Einsatz

der Durchführungsinstrumente Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der re-

gionalen Wirtschaftsstruktur" und landesinterne Zuschußförderung wurde

der Mittelfluß vorrangig in die planerischerseits zur Förderung ausge-

wiesenen kommunalen Standorte und Teilräume gesteuert:

- Der Anteil der kommunalen Förderstandorte in und außerhalb der Förder—

gebiete am landesweiten investiven Gesamtaufwand betrug zwischen 1975

und 1978 66,4 vH = 883,3 Mio.DM (1979 bis 1982: 70,3 vH = rd. 1,2 Mrd.DM).

(1) Das Datenmaterial wurde freundlicherweise von der Abteilung Landesent-
wicklung des Hessischen Ministeriums für Landesentwicklung, Umwelt,
Landwirtschaft und Forsten sowie der Hessischen Landesentwicklungs—
und Treuhandgesellschaft in Wiesbaden zur Verfügung gestellt.
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XII

- Von den Bundeszuschüssen geiangten 78,3 vH = 42,6 Mio.DM (79,5 vH

56,5 Mio.DM) in die Schwerpunktorte der Gemeinschaftsaufgabe.

- An den geieisteten Zuschüssen des Landes Hessen waren alle gemeind—

1ichen Förderstandorte mit 71,9 vH = 53,1 Mio.DM (74,5 vH = 68 Mio DM)

beteiiigt.

- Vom Gesamtumfang der staatiichen Unterstützungsmittei in Höhe von etwa

293 Mio.DM fiossen lediglich 11,4 Mio.DM entsprechend 4 vH an den zu

fördernden gemeind'‚chen Standorten und Teiiräumen vorbei.

Das insgesamt positive Biid schmälern indessen teiiräumiiche "Durch-

führungsverfehiungen", indem bei der Förderung von Maßnahmen zur Vor-

bereitung von Industriegeiände sowie bei betriebiichen Errichtungsmaß-

nahmen in Gebieten Mittei- und Nordhessens beträchtiiche Abweichungen

vom veriangten Schwerpunktprinzip erfoigten.

Gleichwohi iäßt sich aus den referierten Ergebnissen ais erste zusammen-

fassende These abieiten'

Es besteht eine befriedigende Verbindung zwischen der Anweisung des

Pianungsinstrumentariums "Vorrangiger Mitteieinsatz in den kommuna1en

Förderstandorten sowie in den zu fördernden Teiiräumen" und den Durch-

führungsinstrumenten.

Das sachiiche Schwergewicht der investiven Aktivitäten iag im gesamten

Untersuchungszeitraum bei den betriebiichen Erweiterungsmaßnahmen. Landes-

weit betrug deren sachiicher Anteii 1975 bis 1978 65,6 vH = 872,2 Mio.DM

(65,1 vH = rd. 1,1 Mrd.DM).

Die Bestandspfiege der bereits ansässigen Betriebe partizipierte am

Gesamtaufwand der Maßnahmen mit 79 vH (69,8 vH).

Der sachliche Anteii der Errichtungsinvestitionen stieg von 14,7 vH =

195,8 Mio.DM im ersten Zeitabschnitt auf 24,8 vH = 427,7 Mio.DM im zwei-

ten überprüften Zeitraum.
Die Vorbereitung von Industriegeiände - ais Standortfaktor von bisiang
bedeutendem Gewicht für Ansied1ungs— und Bestandspfiegevorhaben - war

am Gesamtaufwand in Hessen mit 6,3 vH = 83,5 Mio.DM (5,4 vH = 92,6 Mio.DM)
beteiligt.

Neben diesen Maßnahmen vergab das Land Hessen zusätziich Kapitaidienst-
hiifen im Zusammenhang mit zinsgünstigen ERP-Kreditprogrammen in Höhe
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Älll

von 57,1 Mio.DM. Diese Mittel stehen allerdings auch solchen Betrieben

zur Verfügung, welche die Anforderungen des Primäreffektes nicht erfüllen.

Somit ist eine Vergleichbarkeit mit den anderen beiden Instrumenten nur

bedingt möglich.

Eine Auswertung von Daten zur Beschäftigtenentwicklung im Verarbeitenden

Gewerbe (2) - als dem hauptsächlichen Nutznießer der Durchführung der

Gemeinschaftsaufgabe und der landesinternen Zuschußförderung - führt

zu nachstehenden Ergebnissen (3):

14 der 24 Schwerpunktorte des regionalen Aktionsprogrammes "Hessisches

Fördergebiet" verzeichneten zwischen 1970 und 1980 eine positive Be-

schäftigtenentwicklung. Hinzu kommen sieben kommunale Förderstandorte

außerhalb der Fördergebiete der Gemeinschaftsaufgabe, teils als gewerb-

liche Entwicklungsschwerpunkte‚ teils als Entlastungsorte im Randgebiet

des Verdichtungsraumes Rhein-Main.

2o dieser 21 gemeindlichen Förderstandorte sind durch Ortsgrößen gekenn—

zeichnet, die unter 20 ooo Einwohnern liegen. Demzufolge unterschreiten

sie die geforderte Mindestgröße eines Arbeitsmarktzentrums von 3o ooo

bis 4o ooo Einwohnern in erheblichem Maße.

Mit Hilfe des zur Verfügung gestellten Datenmaterials läßt sich ein

kausaler Zusammenhang zwischen geförderten investiven Aktivitäten und

der Beschäftigtenentwicklung nicht herstellen. Dennoch ist als zweite

zusammenfassende These folgendes festzuhalten:

Die gewonnenen Ergebnisse widersprechen zumindest für den untersuchten

Raum der Auffassung, daß positive Entwicklungen in gemeindlichen Stand-

orten dieser Größenordnung abseits der Drdnungsräume nicht zu erwarten

sind.

Abschließend werden die Ergebnisse zu einer Einschätzung der Verwirk—

lichung der hessischen Raumordnungskonzeption herangezogen:
14 der 26 Schwerpunktorte in den Fördergebieten der Gemeinschaftsaufgabe

(2) Nebst Energie- und Wasserversorgung, Bergbau.
(3) Trotz einer zeitlichen Verzerrung - das zur Verfügung gestellte Daten-

material gestattet lediglich eine Überprüfung der Entwicklung 1970
bis 1980 - erscheint es berechtigt, generelle Aussagen zu treffen.
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ÄIV

haben ihre Funktion erfüiit, das vorhandene Arbeitspiatotentiai zu

erhöhen.

In den gewerbiichen Entwick]ungsschwerpunkten Mitteihessens ist der

Trendveriauf ungünstiger. Nur drei Gemeinden sind hier durch einen

positiven Beschäftigtensaido gekennzeichnet (Grünberg, Haiger und

Hungen).

Die Entiastungsorte in Nord- und Südhessen ließen - abgesehen von

Biebesheim — bedeutendere Errichtungsinvestitionen vermissen. Demzu-

foige wurden sie ihrer Funktion "Entiastung der Verdichtungsräume"

offensichtiich nicht gerecht.

Aufgrund der Befunde wird ais dritte zusammenfassende These formuliert:

Die in die Untersuchung einbezogenen Bestandteile der Raumordnungs-

konzeption sind den in sie gesetzten Erwartungen nur eingeschränkt

gerecht geworden.
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Erstes Kapitel: Staatliche Steuerung der Raumentwicklung - Begriffsdis-

kussion und Aufgabenabgrenzung

1. Begriffsdiskussion

Das Laissez-faire-Konzept des vorigen Jahrhunderts enthielt die Grund—

überlegung, daß vom Staat weitestgehend unbeeinflußte Aktivitäten der pri-

vaten Wirtschaftssubjekte und der Markt-Preis-Mechanismus zu einem opti-

malen Produktionsgefüge und gleichzeitig zu einer idealen Raumnutzung ten-

dieren. "Im Idealfall führt der Eigennutz der Wirtschaftssubjekte dazu,

daß die zentralen Fragen in einer Volkswirtschaft, nämlich was wo wie für

wen produziert werden soll, hervorragend gelöst werden" (1).

Aber bereits vor dem ersten Weltkrieg mußte diese Auffassung fallengelas-

sen werden (2). Der bis dahin abgelaufene Prozeß der Raumentwicklung hatte
zum einen die bereits im Mittelalter in Deutschland angelegte räumliche

Ordnung verfestigt, zum anderen aber - hauptsächlich durch Herausbildung

rohstoffabhängiger Schwerindustrien — eine überformende Veränderung der

Siedlungsstruktur bewirkt (3).

Räumliche Ordnung wird hier definiert als Verteilung von wohn- und Arbeits-

stätten sowie dem Verkehrsnetz im Raum. Unter Raumentwicklung ist die Ver—

änderung der räumlichen Ordnung (4) im Zeitablauf zu verstehen.

Aus der bisherigen Raumentwicklung sind als Resultat zwei Arten von Problem-
gebieten hervorgegangen: Zum einen verdichtete urbane Räume, gekennzeich-
net durch ökonomische Wachstums- und Konzentrationstendenzen sowie durch
ein qualitativ und quantitativ umfassendes Infrastrukturangebot und einem

daraus resultierenden jeweils relativ hohen Anteil am Bruttoinlandspro-
dukt, aber auch charakterisiert durch zunehmende ökologische Probleme und

nicht gewollte demographische Wanderungsprozesse.
Diesem einen Haupttyp stehen zum anderen ländliche Räume gegenüber, die
sich bislang durch einen Mangel an außerlandwirtschaftlichen Erwerbsmög-

lichkeiten, ein partiell geringes Infrastrukturpotential und teilweise

) H.—F. ECKEY 1978, s. 32.
) Vgl. H.-U. EVERS 1973, S. 15 ff.
) Vgl. F. BUTTLER, K. GERLACH, P. LIEPMANN 1977, S. 31 ff.
) Räumliche Ordnung also vergleichbar mit dem Begriff Siedlungs-

struktur von H.—w. v. BORRIES 1969, S. 1.



|00000024||

starke großräumige Wanderungsverluste, aber auch durch genügend Frei-

flächen und relativ intakte Umweltbedingungen ebenfalls sowohl negativ

als auch positiv auszeichnen.

Somit ist also die Herausbildung und Verfestigung räumlicher Ungleichge-

wichte in der Vergangenheit zu konstatieren.

Bereits zu Beginn dieses Jahrhunderts erkannten die verantwortlichen

Akteure in Deutschland, daß ein steuerndes Eingreifen des Staaüüsin räum-

liche Entwicklungsprozesse unabdingbar wurde und leiteten entsprechende

erste Schritte ein. Nach dem zweiten Weltkrieg fanden, wenn auch anfäng—

lich unter ganz anderen Vorzeichen als im Zeitablauf zuvor, in der Bun-

desrepublik Deutschland öffentliche Aktivitäten in verstärktem Maße statt

(5).

Im folgenden ist der bisher in der Literatur verwendete Begriffsapparat,

mit dem steuernde staatliche Aktivitäten umschrieben werden, vorzustellen

und - daraus resultierend - eine eigene Begriffsbestimmung vorzunehmen,

wobei dieser begriffliche Rahmen für den Fortgang der Arbeit unerläßlich

erscheint.

Allgemein anerkannte Definitionen bzw. Abgrenzungen so gebräuchlicher

Termini wie Raumordnungspolitik, regionale Wirtschaftspolitik oder re-

gionale Strukturpolitik liegen zum einen bisher noch nicht vor, zum anderen

erfolgten in der Begriffsdiskussion im Zeitablauf definitorische Verschie—

bungen (6).

Folgt man einer ersten Auffassung, so befaßt sich Raumordnungspolitik

" mit der ‘laufenden, praktischen Handhabung der von der Raumplanung

konzipierten Maßnahmen', d.h. mit den 'Maßnahmen der Raumgestaltung',

die schließlich der Verwirklichung raumplanerischer Konzepte dienen soll"
(7). Die an sich gleiche Auffassung vertritt U. BRUSSE mit nachstehenden

Überlegungen: " Raumordnungspolitik besteht in der bewußten Handhabung

(5) Eine ausführliche Darstellung bereits historischer staatlicher Raum—
beeinflussung in den genannten Staatsgebieten erfolgt im zweiten Ka-
pitel.

(6) Siehe hierzu E. LAUSCHMANN 1973, S. 1, J.H. MÜLLER 1973, S. 1 sowie
D. STORBECK 1970, Sp. 2622.

(7) o. FISCHER 1973, s. 8.



|00000025||

geeigneter Instrumente durch den Staat oder dem Staat nahestehende Insti—

tutionen, um eine zielbezogene Gestaltung, Entwicklung und Nutzung von

Räumen oder Regionen zu erreichen “ (8).
In dieser umfassenden Betrachtung des Begriffs Raumordnungspolitik, der

sowohl Maßnahmevorbereitung (Raumplanung) als auch die eigentliche Durch—

führung der geplanten Maßnahmen (inklusive der Erfolgskontrolle) umspannt,

werden ökonomische und nichtökonomische Bereiche nicht getrennt (9), dem-
zufolge ist aus dieser Sicht die regionale Wirtschaftspolitik integraler

Bestandteil der Raumordnungspolitik (10).

Eine grundsätzlich andere, zweite Auffassung geht davon aus, daß die re-

gionale Wirtschaftspolitik als Bestandteil der allgemeinen Wirtschafts—

politik keine Teilmenge der Raumordnungspolitik darstellt, sondern ihr

lediglich nebengeordnet ist. E. LAUSCHMANN setzt in diesem Zusammenhang

Regionalpolitik mit regionaler Wirtschaftspolitik gleich und konmt zu

folgender Aussage: "Sie ( die regionale Wirtschaftspolitik - Anm. d. Verf.)

umfaßt neben bzw. ergänzend zu der globalen (nationalen) Wirtschaftspoli-

tik alle Bestrebungen und Maßnahmen, die bewußt im Hinblick auf ihre räum-

lichen Auswirkungen ergriffen werden..." (11).

Wirtschaftliche Aktivitäten werden demzufolge von entsprechenden außerw

wirtschaftlichen Vorgehensweisen getrennt, indem "die Gesamtheit wirt-

schaftspolitischer Grundsätze und Maßnahmen, die staatliche Instanzen in

dem Bestreben setzen bzw. ergreifen, das Standortgefüge von Regionen zu

ordnen, mittelbar zu beeinflussen und unmittelbar zu gestalten..." (12)

betrachtet wird. Es bleibt noch hinzuzufügen, daß eine allgemeine Über-

einstimmung zumindest soweit vorhanden ist, daß regionale Wirtschafts-

politik und regionale Strukturpolitik synonym zu verwenden sind, so daß
der letztere Begriff hier nicht weiter zu diskutieren ist (13).

(8) U. BRUSSE 1982, s. 22.
(9) G. FISCHER 1973 S. 10 sieht eine solche Trennung als sehr

problematisch an.
(10) Vgl. auch D. FÜRST, P. KLEMMER, K. ZIMMERMANN 1976, S. 5, des wei-

teren H.-F. ECKEY 1978, S. 52 f.
(11) E. LAUSCHMANN 1973, S.1. Eine ähnliche Argumentation, die diese

Trennung zusätzlich zeitlich begründet, ist bei J.H. MÜLLER 1973,
S. 1 zu finden. _
Vgl. noch 9. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur" 1980, S. 5.

(12) H.R. PETERS 1971, S. 3.
(13) Vgl. beispielsweise J.H. MÜLLER 1973, S. 1 sowie H.F. ECKEY 1978,

S. 52.
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Ich schließe mich mit folgenden Argumenten der ersten Auffassung an:

Eine Differenzierung in ökonomische und nichtökonomische "staatliche

Aktivitätsblöcke" erscheint nicht nur unzweckmäßig, sondern auch kaum

durchführbar. Dies sei an einem Beispiel illustriert: Im Rahmen der

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

erfolgt eine Mittelvergabe vorrangig an Kommunen, um einen Ausbau der

Infrastruktur vorzunehmen, soweit dies für die Entwicklung der ge-

werblichen Wirtschaft von Nutzen ist. Als infrastrukturelle Einrich-

tungen (wirtschaftsnahe Infrastruktur) werden unter anderem der Ausbau

der Verkehrsverbindungen und die Errichtung oder der Ausbau von Ausbil-

dungs—, Fortbildungs— und Umschulungsstätten aufgeführt. Neben den Nachs—

tumseffekten, die diese Einrichtungen im Bereich der gewerblichen Unter-

nehmungen auslösen (können) (14), werden gleichzeitig zwangsläufig Ver-

sorgungseffekte, die den privaten Haushalten zugute kommen, zu beobachten

sein. Die Verkehrswege ermöglichen der ansässigen Bevölkerung eine bes-

sere Realisierung sozialer und kultureller Aktivitäten. Vorhandene Aus-

bildungsstätten etc. dienen einer Selbstverwirklichung der aktiven Nutzer

durch Weiterqualifikation oder Umschulung. Wie anhand dieses Beispiels

zu sehen ist, bestehen engste Verflechtungen zwischen wirtschaftlichen

und nichtwirtschaftlichen Lebensbereichen, die sich einer exakten Tren—

nung widersetzen und diese auch fragwürdig erscheinen lassen (15).

Die zweifelsfrei vorhandene ressortmäßige Trennung zwischen der Erstellung

von räumlichen Konzeptionen im Rahmen des Planungsinstrumentariums und

dem eigentlichen Durchführungsinstrumentarium (16), darin unter anderem

die genannte Gemeinschaftsaufgabe, darf nicht die Grundlage einer begriff—

lichen Aufsplittung sein. Eine Reduzierung räumlicher Ungleichgewichte,

(14) Vgl. R.L. FREY 1972, S. 48 ff.
(15) Vgl. hierzu noch einmal G. FISCHER 1973, S. 10.
(16) Im fachlichen Sprachgebrauch findet man neben dem Terminus "Instru-

ment" häufig die Begriffe “Mittel" sowie “Maßnahme". Alle drei Be—
griffe haben die gleiche Bedeutung. Zusätzlich wird hier in teil-
weiser Anlehnung an den Raumordnungsbericht der Bundesregierurg
1974, S. 105 ff in "Planungsinstrumentarium" und "Durchführungs-
instrumentarium“ unterschieden.
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also eine positive Entwicklung der räumlichen Ordnung (17) ist nur dann zu

realisieren, wenn ein instrumenteller Verbund zwischen der Vorbereitung

rationalen Handelns und dem Handeln selbst (Plan-, bzw. Programmerstellung

und eigentlicher Vollzug) besteht. Ein definitorisches "Vorab-Splitting"

ist diesbezüglich nicht hilfreich.

Da demgemäß Raumordnungspolitik mehr sein muß als lediglich Raumplanung,

das notwendige gesamte Instrumentarium aber nach Ressorts aufgefächert

ist, soll eine umfassende, eine Integration zulassende Begriffsabgrenzung

gewählt werden: Raumordnungspolitik ist eine Tätigkeit des Staates, bei

der hiermit betraute Politikbereiche in horizontaler und vertikaler Zu-

sammenarbeit eine positive Steuerung der Raumentwicklung vorzunehmen

suchen. Der Reduzierung räumlicher Ungleichgewichte wird bei diesen öffent-

lichen Aktivitäten die entscheidende Bedeutung beigemessen.

2. Aufgabenabgrenzung

Raumordnungspolitik als eine Integration von Politikbereichen hat sich gemäß

der bisher formulierten Aussagen mit folgendem Aufgabenkatalog auseinander-

zusetzen:

- Drdnungsaufgaben

- Koordinierungsaufgaben

- Durchführungsaufgaben

2.1 Ordnungsaufgaben

Im Rahmen der Raumplanung als "Teil einer rationalen Raumordnungspolitik"

(18) werden Konzeptionen für eine anzustrebende räumliche Ordnung ent-

worfen. Die Planungsbereiche können sowohl territorial als auch sektoral
aufgegliedert werden, wobei in der Bundesrepublik Deutschland folgende

(17) Als Auftrag bereits im Grundgesetz vom 23.5.1949 (BGBl. S. 1) in
Art. 72, Abs.2, Nr. 3 verankert.

(18) G. FISCHER 1973, S. 8.
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administrative Planungsstrukturen vorzufinden sind:

- Bundesplanung

— Landes- und Regionalplanung

- Ortsplanung

jeweils in Verknüpfung bzw. Abhängigkeit von der Fachplanung (19).

In den jeweils zu erstellenden räumlichen und sektoralen Konzeptionen

sind in einem ersten Schritt Zielvorstellungen zu erarbeiten, deren spä-

tere Verwirklichung die vorhandenen, zum Teil als unerwünscht geltenden

Raumstrukturen verändert und negativen räumlichen Prozeßabläufen gegen-

steuert. Dies geschieht auf der Grundlage von Analysen der bisherigen

Entwicklung im ökonomischen, demographischen und infrastrukturellen Be-

reich sowie auf der Basis entsprechender Prognosen, die die Unsicherheit

über die wahrscheinlichen zukünftigen Entwicklungslinien reduzieren sol-

len. Aus einem Soll-Ist-Vergleich können dann eben Zielvorstellungen

induktiv abgeleitet werden.

In einem weiteren Arbeitsschritt ist ein Katalog notwendiger Maßnahmen

zu entwickeln, der als Mittler zwischen Zielen und Durchführungsinstru—
menten fungiert.

2.2 Koordinierungsaufgaben

Die räumlichen und sektoralen Handlungskonzepte erstellen die jeweils zu—

ständigen Behörden der staatlichen Verwaltung. Aus den bisherigen Aus—

führungen ist zu folgern, daß zwischen den einzelnen öffentlichen Be-
reichen Probleme auftreten (können), die durch unterschiedliche Planungs-

kompetenzen ausgelöst werden.

So sind für die Ebene der Landesplanung in den Bundesländern die ober-
sten Landesplanungsbehörden verantwortlich. Ihre Planungsresultate

firmieren unter Termini wie "Landesraumordnungsprogramme" oder "Landes-

(19) Vgl. G. MÜLLER 1970, Sp. 2542 ff.
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entwicklungspläne" (20).

Parallel hierzu erarbeiten aber auch Fachressorts eigene, primär sek-

torale Konzeptionen (Beispiele: Rahmenpläne der Gemeinschaftsaufgabe

"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur", Krankenhausbedarfse

pläne, Generalverkehrspläne).

Den obersten Landesplanungsbehörden fällt hierbei die problembefrach-

tete Funktion zu, im Rahmen ihrer Planwerke eine horizontale Koordi-

nierung mit und zwischen den einzelnen Fachressorts herzustellen.

Des weiteren ist eine vertikale Koordination mit den nachgeordneten

Planungsbehörden vorzunehmen, die neben den "fachlichen Vertiefungen

und Ergänzungen ... räumliche Verfeinerungen und Ergänzungen" (21)

bereitstellen müssen.

2.3 Durchführungsaufgaben

Mit den raumplanerisch konzipierten "gedachten Ordnungen" (22) sind

Durchführungsinstrumente zu verknüpfen, deren Einsatz Handeln selbst

bedeutet (23), so daß dann die gedachten Ordnungen in reale Ordnungen

transformiert werden. Erst durch diesen weiteren Arbeitsschritt wird

eine Zielverwirklichung bzw. - im Anspruchsniveau reduziert - eine

Zielannäherung möglich.

(2o) Diese Teile des Verwaltungsapparates befinden sich in den Flächen-
staaten der Bundesrepublik bei den Ministerpräsidenten (Rheinland-
Pfalz, Schleswig-Holstein), bei den Innenministerien (Baden-Württem—
berg, Niedersachsen) oder aber sie ressortieren separat (Bayern,
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland). Vgl. diesbezüglich auch
H.-U. EVERS 1973, S. 124 ff sowie D. FÜRST, P. KLEMMER, K. ZIMMERMANN
1976, S. 139. (Gegenüber den dortigen Darstellungen erfolgte aller-
dings in Hessen zu Beginn der neunten Legislaturperiode 1978 eine
organisatorische Änderung: Die Landesplanung wechselte vom Minister-
präsidenten zum Ministerium für Landesentwicklung, Umwelt, Landwirt-
schaft und Forsten.

(21) 0.V. 1980 Landesentwicklungsbericht für die Jahre 1970 - 1978, S. 34.
(22) U. BRUSSE 1975, S. 18.
(23) Relevante Durchführungsinstrumente im Bereich öffentlicher Ausgaben

sind Infrastrukturinvestitionen und Transferzahlungen an private Unter-
nehmungen, um Anreize für Investitionsmaßnahmen zu schaffen.
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In diesem Zusammenhang werden weitere Probleme auftreten (können), die

wiederum auf der Landesebene zu erläutern sind: Die obersten Landes-

planungsbehörden haben in der Regel nämlich keine direkte Verfügungs-

gewalt über das Durchführungsinstrumentarium. Der Unterschied zu dem

im Bereich der Koordinierungsaufgaben angesprochenen Problem der Kompe—

tenzzersplitterung besteht in diesem Aufgabensektor für die Behörden der

Landesplanung in dem zweifelsohne noch ungünstigeren Umstand, daß der

eigentliche Handlungsapparat sich ihrem Zugriff entzieht und ganz allein

den Kompetenzen der Fachressorts zugeordnet ist.

Zwar bestehen planungsrechtliche Absicherungen (die Bindungscharakter

für die Fachplanungen haben) sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene

(24), diese finden allerdings häufig keine Berücksichtigung.

Dazu ein Beispiel: Ein wesentliches Durchführungsinstrument, die Hirt-

schaftsförderung durch die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regio—

nalen Wirtschaftsstruktur", ist sachlich eingebunden in die jeweiligen

Rahmenpläne, welche mit der Finanzplanung verknüpft sind und vom Planungs-
ausschuß aufgestellt werden. "Ihm gehören der Bundesminister für Wirt-

schaft als Vorsitzender sowie der Bundesminister der Finanzen und ein
Minister (Senator) jedes Landes an" (25). Der Bundesminister für Raum-

ordnung, Bauwesen und Städtebau, in dessen Zuständigkeit wichtige Teile
der bisher referierten Aufgabenblöcke fallen, fehlt. Desgleichen vermißt

man die entsprechenden Minister (Senatoren) der Bundesländer.
Zum Bereich der Durchführungsaufgaben gehört nicht zuletzt als ein wesent—

licher Bestandteil die Vollzugskontrolle. Mit ihrer Hilfe wird überprüft,
ob der Instrumenteneinsatz (zumindest annähernd) die erwartete Wirkung

zeigt (26).

(24) So im Raumordnungsgesetz vom 8.4.1965 (BGBl. I S. 306), ä 3, Abs.1.
(25) Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen

Wirtschaftsstruktur" i.d.F. vom 6.10.1969 (BGBl. I S. 1861), zuletzt
geändert am 23.12.1971 (BGBl. I S. 2140), vgl. dazu auch H.-U. EVERS
1973, S. 97.

(26) Zum Beispiel die regionale Zunahme qualifizierter außerlandwirt-
schaftlicher Arbeitsplätze.
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Zweites Kapitel: Historischer Abriß staatlicher Steuerung der Raument—

wicklung in Deutschland unter besonderer Berücksich—

tigung von Hessen bis zum Jahre 1970

Im folgenden soll ein historischer Überblick über raumordnungspolitische

Staatsaktivitäten gegeben werden.

Der Überblick setzt im räumlichen Rahmen des Deutschen Reiches zeitlich

ab 1910 mit dem Entstehen der ersten Planungsverbände ein und endet

1970 an der Schwelle einer zweifachen Zäsur:

- Seit dem Jahre 1970 wurde der oben vorgestellte raumordnungspolitische

Aufgabenkatalog in Hessen mit neuen, erweiterten Inhalten versehen.

Auf der Basis des novellierten Landesplanungsgesetzes und ausgehend

von den Arbeiten am Landesraumordnungsprogramm und am Landesent-

wicklungsplan Hessen '80 entwickelten dort die verantwortlichen öffent-

lichen Akteure ein neues Planungsinstrumentarium.

- Mit seinem Inkrafttreten am 1.1.1970 beendete das am 6.10.1969 vom

Deutschen Bundestag verabschiedete Gesetz über die Gemeinschaftsauf-

gabe “Verbesserung der regionalen Hirtschaftsstruktur"“ den fast zwei

Jahrzehnte währenden Zustand der verfassungsmäßig nicht geregelten

Regionalförderung des Bundes" (27). Die damit einhergehende stärkere

Vereinheitlichung der Förderaktivitäten von Bund und Ländern stellte

eine neue Qualitätsstufe im Bereich des Durchführungsinstrumentariums

dar.

Ein zeitlich so abgesteckter Rückblick erscheint aus folgendem Grund

sinnvoll:

Es ist aufzuzeigen, daß sich eine relative Kontinuität in den Aufgaben—

blöcken (hauptsächlich in den Bereichen der Ordnungs- und Koordinierungs—

aufgaben, aber auch, obwohl weniger stark ausgeprägt, im Bereich der

Durchführungsaufgaben) seit Anfang dieses Jahrhunderts, also weit

\Kn*derGründung der Bundesrepublik Deutschland, nachweisen läßt.
In diesem historischen Abriß werden für Hessen relevante Entwicklungs—

linien eingebunden.

(27) w. ALBERT ab 1971, A 11, s. 12.
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1. Entwicklung bis 1945 (28)

Wie bereits dargelegt, zwangen die negativen Resultate des ablaufenden

räumlichen Entwicklungsprozesses den Staat zu einem Umdenken in Richtung

eines steuernden Eingreifens, welches eine umfassende Planung und auch

einen Planvollzug zum Gegenstand haben mußte. Das "oberste Prinzip des

Liberalismus ... (das einem - Einfügung d.Verf.) 'freien Spiel der

Kräfte' " (29) absolute Priorität einräumte, schloß entsprechende staat-

liche Aktivitäten aus.

Vorrangig die verdichteten Räume, die planlos ins Umland ausuferten,

machten ein Vakuum in sämtlichen Aufgabenbereichen der öffentlichen

Hand deutlich. Die Kommunen besaßen zwar inzwischen erste Grundlagen

für eine Drtsplanung (beispielsweise in den bereits im 19. Jahrhundert

entstandenen Fluchtliniengesetzen). Des weiteren hatte man versucht, an-

stehende Probleme durch Eingemeindungen zu lösen, aber eine wirkliche

Abkehr von der krisenhaften Entwicklung war nur von neuen, überörtlichen

Strategien zu erwarten.

1.1 Die Phase der ersten Planungsverbände (1910 bis 1932)

Da rechtliche Absicherungen nicht vorhanden waren, kam es vorläufig zu

freiwilligen Zusammenschlüssen von Kommunen und Landkreisen, um den

dringlichsten Problemen (beispielsweise die Organisation des öffent—

lichen Verkehrswesens, Offenhalten von Freiflächen, Trennung von

Nutzungen wie Wohnen und Arbeiten) entgegenzutreten (3o).

1910 entstand mit der Grünflächenkommission für den rechtsrheinischen
Teil des Regierungsbezirkes Düsseldorf die erste institutionelle Grund-

(28) Knappe Darstellungen für diesen Zeitraum findet man bei H.-U. EVERS
1973, S. 15 ff, bei D. MOLTER 1975, S. 21 ff sowie bei R. WAHL
1978, Bd. 1, S. 171 ff für den Bereich des Planungsinstrumentariums.

(29) J. UMLAUF 1967, S. 3.
(3o ) Vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen: J. UMLAUF 1958,

S. 15 ff.
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lage für den späteren Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk (SVR). Die bereits

1912 getroffenen planerischen Überlegungen, hauptsächlich getragen von

dem technischen Beigeordneten der Stadt Essen R. Schmidt, gingen über den

Inhalt eines General-Bebauungsplanes weit hinaus.

1925 wurde der Siedlungsverband für den Engeren Mitteldeutschen Industrie-

bezirk in Merseburg gegründet. Die Entstehung dieses Verbandes geschah

auf Veranlassung der oberen Verwaltungsinstitutionen. Er umfaßte "in seiner

Gesamtheit (...) große Teikader preußischen Provinz Sachsen und der Frei—

staaten Sachsen, Anhalt und Thüringen “ (31). Das Gesamtgebiet wies im
Gegensatz zum SVR heterogene wirtschaftliche Strukturen auf. Hauptaugen-

merk wurde sowohl auf die Erstellung von Flächennutzungsplänen als auch

auf die Vorlage von überörtlichen Plänen gelegt, an deren Rahmensetzungen

sich die einzelnen Mitglieder halten sollten (32).

Abseits der großen Zentren entstanden auch in ländlichen Räumen ent—

sprechende Organisationen, da sich die Erkenntnis durchsetzte, daß auch

dort auf bestimmte Entwicklungsprozesse administrativ eingewirkt werden

müßte (33).

Wesentliches Merkmal dieser auf dem Prinzip der Freiwilligkeit basieren-

den Verbände war aber, daß "die übergemeindlichen Pläne und Programme,

(also der Sektor der Ordnungsaufgaben - Anm. d.Verf.) ... keine recht-

lich bindende Kraft hatten“ (34).

Dieses Defizit wurde beseitigt, als 1920 aufgrund von Initiativen der

Kommunen und der Wirtschaft der SVR auf rechtlicher Basis entstand (35).

Um bei gleichzeitigem Vorantreiben der gesamten wirtschaftlichen Ent-

wicklung die Bedingungen des Versailler Vertrages von 1919 erfüllen zu

(31) J. UMLAUF 1958, S. 46.
(32) Hierzu noch eine interessante Aussage: "Eine Beteiligung der Landes—

planung an Durchführungsmaßnahmen war bei ihrer lockeren Organi-
sation in diesem Gebiet von vornherein nicht möglich. Sie wurde
auch nicht angestrebt, sondern die Aufgabe der Landesplanung wurde
hier von Anfang an ausschließlich in ihrer Ordnungsfunktion gesehen."
(J. UMLAUF 1958, S. 53).

(33) So z.B. im Münsterland und in Ostpreußen. Vgl. D. MOLTER 1975, S. 25
sowie J. UMLAUF 1967, S. 5.

(34) H.-U. EVERS 1973, S. 18 f.
(35) Preußisches Gesetz vom 5.5.1920.
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können, mußte die Kohleförderung im Ruhrgebiet entscheidend gesteigert

werden. In kurzer Zeit siedelte man 150 ooo Bergarbeiter mit ihren

Familien an, insgesamt etwa 600 ooo Menschen (36). Hieraus resultierende

Probleme gaben den Anlaß, "die Ideen von Dr.R. Schmidt in die Wirklich-

keit umzusetzen" (37). Es entstand eine rechtlich abgesicherte Verbands—

ordnung für ein Gebiet mit 17 Städten und 11 Landkreisen zur Zeit der

Gründung (38). Dem Verband oblagen sowohl Ordnungs- und Koordinierungs-
aufgaben (beispielsweise Verkehrs- und Grünflächenplanung, Aufstellung

von BebauungSplänen) als auch Durchführungsaufgaben ("Förderung der

Siedlungstätigkeit und des Verkehrswesens durch wirtschaftliche Maß-
nahmen" (39)).

Ähnliche Bestrebungen gab es trotz territorialer Zersplitterung und

kommunaler Aktivitäten in den 20er und 30er Jahren auch im Rhein—Main-

Gebiet. Vorreiterin der Idee, einen Planungsverband etwa in Form des

SVR zu bilden, war die Stadt Frankfurt. Bereits 1924 wurde ein "erster

Raumordnungsplan für das Untermaingebiet" (4o) entwickelt, der Gewerbe-,

Mohn— und auch Freiflächen aufwies. Aber trotz weiterer Vorarbeiten

scheiterte im Jahre 1929 der Versuch der Städte Frankfurt, Darmstadt,

Friedberg, Bad Homburg, Hanau, Bad Nauheim, offenbach, Wiesbaden, Mainz

und Aschaffenburg, einen kommunalen Planungsverband ("rhein-mainischer

Regionalplanungsverband" (41) ) unter Vorsitz des Frankfurter Oberbürger—

meisters zu gründen, an der Ablehnung Preußens (42). Die Kommunen verab-

schiedeten vorher aber noch eine Satzung, "die als Aufgabe des Verbandes

festlegte, durch Aufstellung eines Flächenaufteilungsplanes für das Ver—

bandsgebiet die Grundlage einer zweckmäßigen Verteilung von Verkehrs—,

Grün-, Industrie- und Mohnflächen zu schaffen, die Mitglieder wegen der

Einpassung ihrer Einzelpläne in den Gesamtplan zu beraten und, soweit

Vgl. hierzu erneut J. UMLAUF 1958, S. 3o.
J. UMLAUF 1958, S. 31.
Vgl. J. UMLAUF 1958, S. 35.
H.-U. EVERS 1973, S. 20.
J. SCHULZ z. WIESCH 1977, S. 73.
D. REBENTISCH 1975, S. 325.
V

(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)(42) gl. hierzu ausführlich o. REBENTISCH 1975, s. 324 ff.
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solche noch nicht bearbeitet sind, in der Bearbeitung zu unterstützen"

(43). Die preußischen Behörden stellten diesen kommunalen Bestrebungen
Entwürfe einer Landesplanung unter ihrer administrativen Führung gegen-

über (44), eine Konzeption, die nun wiederum bei den betreffenden

Kommunen_ auf Ablehnung stieß. Mit dem Ende der Weimarer Republik

wurde im Jahre 1933 dieser Konflikt zwischen den verschiedenen administra—

tiven Ebenen durch einen "Reichsstatthalter" als neue für die Planung
verantwortliche Institution "gelöst" (45).

Im Bereich der Durchführungsaufgaben erfolgten etwa zur gleichen Zeit

im Osten Deutschlands wirtschaftliche Hilfsmaßnahmen, vorrangig für land-

wirtschaftliche Betriebe (46). Bereits bestehende agrarische Produktions-

stätten wurden durch Entschuldungsaktionen entlastet. Um Neuansiedlungen

zu fördern, vergab man Darlehen und Zuschüsse.

Außerlandwirtschaftliche Sektoren bedachte man allerdings nur nachrangig

durch Darlehen und Zinssenkungen (47).

"Moderne" Durchführungsinstrumente blieben in den 20er Jahren im Rhein-

Main-Gebiet in ihrem Planungsstadium stecken:

Unter der Führung von Dezernent L. Landmann, dem späteren Frankfurter

Oberbürgermeister, hatte das Wirtschaftsamt der Stadt Frankfurt die Auf—

gabe erhalten, "Unterlagen für den Einsatz öffentlicher und zur Lenkung

privatwirtschaftlicher Investitionen zu erarbeiten" (48).

Im Gegensatz zum Instrumentarium des Osthilfegesetzes ging es hier nicht

darum, in Notstandsgebieten abwehrende, gegensteuernde Instrumente ein-

zusetzen, sondern, etwa analOg zum instrumentellen Umbruch in der zweiten
Hälfte der 50er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland, offensiv in die

Raumentwicklung einzugreifen.

(43) D. REBENTISCH 1975, S. 325.
(44) So beabsichtigte zum Beispiel der preußische Regierungspräsident

in Kassel, eine KreiSplanungsstelle in Hanau einzurichten.
(45) Vgl. J. SCHULZ z. NIESCH 1977, S. 74 f.
(46) Auf der Grundlage des Reichsgesetzes über Hilfsmaßnahmen für die

notleidenden Gebiete des Ostens vom 31.3.1931 (RGBl. I S. 117)-
fundstelle: H.H. EBERSTEIN ab 1972, A III, S. 6.).

(47) Vgl. hierzu H.H. EBERSTEIN ab 1972, A III, S. 6 f. sowie
E. SCHEU 1966, S. 11.

(48) D. REBENTISCH 1975, S. 318.
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1929 fand der Zusammenschluß der bereits bestehenden Planungsinsti—

tutionen zur Arbeitsgemeinschaft der Landesplanungsstellen statt (49).

Im Jahre 1932 umfaßten freiwillige bzw. rechtlich abgesicherte

Planungsverbände ungefähr 58 vH der Bevölkerung und 30 vH der Fläche

Deutschlands (50).

1.2 Raumordnungspolitik im staatlichen Eigeninteresse (1933 bis 1945)

In der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur spielte sich seitens

des Staates der Versuch ab, umfassende öffentliche Planungsaktivi-

täten zu entfalten. Statt der inselartigen, teils freiwillig entstan—

denen,teils rechtlich fundierten Planungsverbände sollte das gesamte

Staatsgebiet in die planerische Einflußsphäre des autoritären Regimes

einbezogen werden.

Sowohl für den Ausbau der Infrastruktur (zum Beispiel Bau der Reichs-

autobahnen), als auch für den Aufbau der Wehrmacht, und damit eng ver—

flochten, der schnellen Errichtung der Rüstungsindustrie, war ein im—

menser Flächenbedarf zu decken. In relativ rascher Folge entstanden

rechtliche Grundlagen zur Verwirklichung dieser Vorhaben:

- Gesetz über die Regelung des Landbedarfs der öffentlichen Hand vom

29.3.1935 (RGBl. I S. 468) (51). g 1 dieses Gesetzes schuf die Vor-

aussetzung für die Schaffung einer gleichnamigen Reichsstelle.

Deren primäre Aufgabe war die Flächenbeschaffung für die genannten

Zwecke.

(49) Vgl. D. MOLTER 1975, S. 26.
(50) Vgl. H.-U. EVERS 1973, S. 20. Eine umfassendere Vorstellung der

seinerzeit bestehenden Einrichtungen ist nicht beabsichtigt und
würde zudem den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Namentlich ge-
nannt seien aber noch der 1911 gegründete Zweckverband Groß-
Berlin sowie der 1928 entstandene Hamburgisch—Preußische Lan-
desplanungsausschuß. (Verwiesen sei auf J. UMLAUF 1958, S.20 ff
und S. 54 ff).

(51) Siebe hierzu und zu den folgenden gesetzlichen Grundlagen J.
UMLAUF 1958, S. 83 ff.
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- Erlasse “über die Reichsstelle für Raumordnung" vom 26.6.1935

(RGBl. I S. 793 bzw. S. 1515) und vom 18.12.1935. Der Begriff

"Raumordnung“ wurde 1934 geprägt, wie aber bereits dargelegt, fan—

den öffentliche Aktivitäten mit der Intention der steuernden

Beeinflussung der räumlichen Entwicklung — wenn auch in kleineren

gebietlichen Bezugsfeldern — weit eher statt. Die raumordnerische

Aufgabe dieser Reichsstelle war jetzt "die zusammenfassende, über-

geordnete Planung und Ordnung des deutschen Raumes für das gesamte

Reichsgebiet" (52).

- Am 15.2.1936 folgte die "Erste Verordnung zur Durchführung der

Reichs— und Landesplanung" (RGBl. I S. 104). Diese stellte die

gesetzliche Grundlage zur Schaffung der Landesplanungsgemeinschaften
dar.

Insgesamt war nun eine das deutsche Staatsgebiet vollends erfassende

Organisation der Raumordnung geschaffen.

Mit Ausnahme des SVR gingen alle bereits vor 1933 bestehenden Planungs-

verbände im Netz der neuen Institutionen auf, deren Funktionen vor-

rangig darin bestanden, “die Planungsvorarbeiten für die Reichs- und

Landesplanung zu leisten, 'eine vorausschauende gestaltende Gesamt-

planung des Raumes' auszuarbeiten und die Planungsbehörde (gemeint

ist die Reichsstelle für Raumordnung — Anm. d. Verf.) zu beraten" (53).

Die Zuständigkeit dieser Reichsstelle war zwar vertikal nicht begrenzt,

horizontal stieß sie aber an die (sektoralen) Ressortgrenzen. Die Arbeit

der Fachressorts wurde zumindest im Bereich des Planvollzugs nicht tan-

giert: "Die Reichsstelle hatte keine Durchführungsaufgaben " (54).

Zwar war nun tatsächlich ein umfassender rechtlicher und organisa-

torischer Rahmen geschaffen, aber seit Beginn des zweiten Weltkrieges

wurden entsprechende Tätigkeiten stark behindert. Mit dem Zusammen-
bruch des Dritten Reiches ging dann auch der Zerfall der Planungs—

(52) Aus dem Erlaß vom 26.6.1935 (zitiert nach J. UMLAUF 1958, S. 84).
(53) H.-U. EVERS 1973, S. 22.
(54) J. UMLAUF 1958, S. 96.
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institutionen einher. Ende des Jahres 1944 wurden die Landesplanungs-

gemeinschaften stillgelegt. Davon ausgenommen war lediglich der SVR.

1945 löste man die Reichsstelle für Raumordnung auf.

2. Entwicklung nach 1945 bis 1970 (55)

Nach dem militärischen und politischen Zusammenbruch sah sich die

allmählich wieder entstehende demokratische Verwaltung in den Nest-

zonen mit außerordentlichen sozialen und wirtschaftlichen Problem-

feldern konfrontiert, die ein Resultat des zweiten Weltkrieges bzw.

der unmittelbaren politischen Nachkriegsentwicklung waren:

- Einen hohen Anteil der ansässigen Bevölkerung hatte man aus den

stark zerstörten Städten evakuiert.

- Aus den ehemaligen Ostgebieten und aus der Sowjetischen Besatzungs-

zone wanderten Millionen von Vertriebenen und Flüchtlingen zu (56).

— Viele Produktionsstätten waren zerstört oder teilweise in die

Demontage durch die Alliierten einbezogen — damit einher ging eine

hohe Arbeitslosigkeit.

- Die gewachsenen Verflechtungen mit den mitteldeutschen Wirtschafts-

räumen wurden zunehmend abgebaut (57).
Dieses Problembündel hätte an sich verstärkter öffentlicher Aktivi-

täten, auch im Bereich der Planung, bedurft.

Aber bedingt durch die undemokratische, dirigistische Entwicklung des

Zeitraumes von 1933 bis 1945 waren die Bereiche der Ordnungs— und

Koordinierungsaufgaben in Mißkredit geraten (58). Entsprechende Aver-

sionen konnten nur langsam abgebaut werden.

(55) Knappe Darstellungen legen u.a.H.H. EBERSTEIN ab 1972, A III,
S. 7 ff, J.H. MÜLLER 1973, S. 3 ff, F.w. SCHARPF, B. REISSERT,
F. SCHNABEL 1976, S. 76 ff sowie D. MÜLTER 1975, S. 29 ff vor.

(56) J. SCHULZ z. WIESCH 1977, S. 29 nennt allein für Hessen einen
Zustrom von etwa 680 000 Menschen zwischen 1945 und 1950.

(57) Vgl. J. UMLAUF 1958, S. 115.
(58) Vgl. H.-U. EVERS 1973, s. 22 f sowie p. MOLTER 1975, s. 29.
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Den anstehenden Problemen wurden trotz anfänglicher Widerstände sowohl

Planungs- als auch Durchführungsinstrumente entgegengestellt, um deren

negativen Einfluß auf die räumliche Ordnung abzubauen (59).

2.1 Raumordnungspolitische Aktivitäten in der Phase des Wiederaufbaus

(1945 bis 1959)

Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 schuf

das Grundgesetz vom 23.5.1949 lediglich rahmenrechtliche Vorschriften

als Basis für raumordnungspolitische Aktivitäten (60). Hieraus ist zu

schließen, "daß Raumordnung und Landesplanung in erster Linie als

Landessache angesehen wurden" (61). In mehreren Bundesländern entstan-

den in der Zeit vor 1949 und kurz danach sogenannte Aufbaugesetze (62),

die nur teilweise Bindungswirkungen an die Landesplanung berücksich-

tigten. (Lediglich Nordrhein-Westfalen schuf sich mit seinem Landes-

planungsgesetz vom 11.3.1950 eine direkte rechtliche Grundlage).

Das hessische Aufbaugesetz (63) schrieb in 6 1 Abs.2 vor: "Die Planung

und Ordnung der Bebauung eines Gemeindegebietes muß der Landesplanung

entsprechen." Die Landkreise wurden Träger einer "Quasi-Regional-

planung" und nahmen zum Teil "die Vorarbeiten für Kreisentwicklungs-

pläne bzw. Kreisentwicklungsprogramme" (64) auf.

(59) In dem Zusammenhang kann - wie zu zeigen sein wird - dem Gedan-
kengang von J.H. MÜLLER 1973, S. 6, der zeitliche Verwerfungen
zwischen den Aufgabenblöcken (Drdnungsaufgaben - Raumordnungs-
politik; Durchführungsaufgaben - regionale Strukturpolitik)
konstatiert, nicht gefolgt werden.

(6o) So in Art. 75, Nr. 4. Allerdings wird in Art. 72, Abs.2, Nr. 3
des Grundgesetzes unter anderem die "Wahrung der Einheitlich—
keit der Lebensverhältnisse über das Gebiet eines Landes hinaus"
angesprochen. Die Administration war hiermit in die Pflicht ge-
nommen, via bundesweiter gesetzlicher Regelungen tätig zu werden.
Nach langen Vorarbeiten trat am 8.4.1965 das Raumordnungsgesetz
in Kraft, so daß der Bund erst spät von seinem Recht Gebrauch
machte, eine Rahmengesetzgebung auf dem Gebiet der Raumordnung
zu schaffen.

(61) D. MOLTER 1975, S. 3o.
(62) So außer in Hessen beispielsweise am 18.8.1948 im ehemaligen Land

Württemberg-Baden und am 21.5.1949 in Schleswig—Holstein. Vgl.
J. UMLAUF 1958, S. 149 ff.

(63) Aufbaugesetz des Landes Hessen vom 25.10.1948 (GVBl. I S. 139).
(64) J. SCHULZ z. WIESCH 1977, S. 32.
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Zeitlich etwa parallel wurde mit Wirkung vom 1.1.1950 beim Hessischen

Ministerpräsidenten eine Landesplanungsstelle eingerichtet. Der Auf—

gabenkreis dieser Institution war sowohl horizontal als auch vertikal

ausgerichtet: "Abstimmung der Fachplanungen der Ressorts, ... Mit—

wirkung bei der Planung und Ordnung der Bebauung der Gemeindegebiete,

die Aufstellung eines Raumordnungsplanes für das Land Hessen“ (65).

Bereits in diesem frühen Stadium begann man also mit den Arbeiten an

einem Planungsinstrument, das dem späteren Landesentwicklungsplan

Hessen '80 "vorempfunden" war.

1957 siedelte die hessische Landesplanung ins Innenministerium um

und legte im gleichen Jahr einen "Vorläufigen Raumordnungsplan für

das Land Hessen" vor (66).

Aber bereits 1951 hatte man mit dem ersten Hessenplan die planerische

Basis für die Lösung dringlicher Probleme geschaffen: Umverteilung

von etwa 100 ooo Vertriebenen und Flüchtlingen aus Landesteilen mit

hohen Arbeitslosenquoten (Nord- und Mittelhessen) in den südhessischen

Raum, in dem tendenziell Arbeitskräfte nachgefragt wurden, Errichtung

von 25 ooo Wohnungen, Bereitstellung von 25 000 außerlandwirtschaft-

lichen Arbeitsplätzen sowie die Schaffung von 3ooo landwirtschaft-

lichen Siedlerstellen (67). Man rechnete mit Kosten in Höhe von etwa

500 Mio. DM (68).

Die oben skizzierten Krisenerscheinungen der Nachkriegszeit zwangen

den Bund, ebenfalls initiativ zu werden, und zwar dann, wenn "die Län-

der die speziellen Regionalprobleme ohne Bundeshilfe nicht oder nicht

schnell genug hätten lösen können " (69).

1950 gründete man auf Drängen des Bundeswirtschaftsministers den

65) Staatsanzeiger (1951), S. 461. (Zitiert nach J. SCHULZ z. MIESCH
1977, S. 33).

) Siehe hierzu ausführlich J. SCHULZ z. MIESCH 1977, S. 33 f.
) Vgl. M.HÜFNER 1968, S. 214.
) Vgl. auch N. HÜFNER 1968, S. 213 f und J. SCHULZ z. MIESCH

1977, S. 3o f. Letzterer sieht allerdings in diesem admini-
strativ gewollten Nord-Süd—wanderungsprozeß bereits die unge-
wollte Verstarkung eines langfristigen Problems: das Struktur-
gefälle zwischen den Teilräumen Hessens.

(69) w. ALBERT ab, 1971, A II, S. 1. Vgl. auch N. GIEHL 1954, S. 578 f.

(
(66
(67
(68
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"Interministeriellen Ausschuß für Notstandsfragen", dem fast alle

Kabinettsmitglieder angehörten und der folgende Aufgaben zu lösen

hatte:

Festlegung von Fördergebieten (später auch Förderorten) und Klärung
der Modalitäten der Vergabe von Fördermitteln (7o).

Man grenzte 1951 sogenannte Notstandsgebiete ab, wobei drei Gebiets-

kategorien mit nachstehenden Merkmalen festgelegt wurden:

- Gebiete mit allgemeinem wirtschaftlichen Notstand.

Indikator: Eine Arbeitslosenquote von durchschnittlich 24 vH an fünf

Stichtagen in einem Gebiet von mindestens loo ooo Einwohnern.

- Gebiete mit strukturell bedingtem landwirtschaftlichen Notstand.

Indikator: Zum Zeitpunkt der letzten Erhebung mußten mehr als 80

landwirtschaftliche Berufszugehörige, die keine Nebenerwerbsmög-

lichkeit hatten, auf je 100 ooo DM landwirtschaftliches Betriebs—

vermögen entfallen. Das jeweilige Gebiet sollte mindestens die Größe

eines Landkreises umfassen.

- Gebiete mit durch Kriegseinwirkungen bedingtem landwirtschaftlichen

Notstand von der Mindestgröße eines Landkreises.

Indikator: Anfang 1951 mußten in dem betreffenden Gebiet mindestens

3o vH des gesamten landwirtschaftlichen Betriebsvermögens aufgrund

von Kriegszerstörungen vernichtet gewesen sein (71).

Die Abgrenzungsindikatoren wurden in den folgenden Jahren leicht kor-

rigiert (72). Im Rahmen dieses regionalen Förderprogramms des Bundes
vergab man finanzielle Mittel in Form von Krediten (an gewerbliche

und landwirtschaftliche Unternehmungen) und als Darlehen und Zuschüsse

innerhalb der öffentlichen Hand für den Ausbau der Infrastruktur.

Die Finanzierung durch die Bundesregierung, die das Geld mit Hilfe
eines Schlüssels auf die einzelnen Länder verteilte, fand eine Ergän-

zung in der internen Mittelkoordination der Länder.

(7o) Vgl. w. GIEHL 1954, s. 580 sowie K. DEMAND 1970, Sp. 1234 ff.
(71) Vgl. w. GIEHL 1954, s. 581.
(72) Vgl. ausführlich w. GIEHL 1954, s. 581 f.
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1953 setzte man insgesamt 50 Mio. DM ein. 1954 konnte schon eine

Besserung der Gesamtsituation konstatiert werden, wobei sich bereits

damals die Erkenntnis durchsetzte, daß eine positive Entwicklung nur

vor dem Hintergrund eines günstigen konjunkturellen Verlaufs der Nirt—

schaftsentwicklung möglich war (73).

Aufgrund zunehmender Abgrenzungsmaßnahmen der DDR in den Jahren 1952

und 1953 mußten in einem zweiten Teilprogramm neue Problemräume in

die öffentlichen Aktivitäten integriert werden. Im Juli 1953 wurde

auf Beschluß der Bundesregierung das Zonenrandgebiet ausgewiesen. Der

räumlichen Festlegung lag eine politische Entscheidung zugrunde, die

zu nachstehendem Resultat führte: Entlang der gesamten Grenze zur DDR

und Tschechoslowakei gehört ein 4o Kilometer tiefer Raum zu diesem Ge—

biet. Zu ihm zählen alle kreisfreien Städte und Landkreise sofern je—

weils mehr als 50 vH der Kreisfläche bzw. der Einwohner weniger als

40 km von der Grenze entfernt liegen oder wohnen. Das Zonenrandgebiet

erstreckt sich von Passau bis Flensburg und schließt mithin die gesamte

Ostseeküste ein.

Zu den bereits genannten Fördermöglichkeiten kamen (und kommen) unter

anderem Frachthilfen und Zinsverbilligungen als Ausgleich für Mehr-

kosten, die der Wirtschaft durch die Grenzziehung und die daraus resul-

tierenden Folgen erwachsen (74).

1954/55 faßte man die bis dahin parallel laufenden Sanierungsprogramme
zusammen. Notstandsgebiete und Zonenrandgebiet wurden in ein Förder-

programm mit gemeinsamen Förderkonditionen integriert.

Mitte der 50er Jahre traten, verflochten mit der oben aufgezeigten

Entwicklung, administrative Säumnisse zutage. Den bereits zum Einsatz
gekommenen Instrumenten (Wirtschaftsförderung und Infrastrukturbereit-

stellung) fehlten entsprechende raumordnungspolitische Zielformulie-
rungen seitens des Bundes. Ein Grundproblem brach auf, welches mit dem

(73) Vgl. w. GIEHL 1954, s. 583.
(74) Vgl. K. GEPPERT, K. HORNSCHILD, w. SCHUNING 1979, S. 19.
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Terminus "Anpassungsinterventionismus" (75) zu umschreiben ist:

Bereits eingesetzten Instrumenten mußten Ziele nachgestellt werden,

es lag ein Planvollzug ohne eine fundierte Planungsgrundlage vor (76).
Diesem Defizit begegnete man 1955 mit der Einrichtung des Intermini—

steriellen Ausschusses für Raumordnung (IMARO) und des Sachverständi-
genausschusses für Raumordnung (77). Die Institutionen sollten zum

einen Koordinierungsaufgaben wahrnehmen (78), zum anderen Ordnungsauf-

gaben erfüllen, wobei hier vorrangig bundesweit gültige räumliche Ziel—

setzungen erarbeitet werden sollten (79).

Ende der 50er Jahre war der Wiederaufbau der Nachkriegszeit weit-

gehend abgeschlossen. Damit ging ein Aufschwung der konjunkturellen

Entwicklung einher, so daß insgesamt seitens der verantwortlichen

öffentlichen Akteure eine Reduzierung der durch Krieg und Kriegs-

folgen angestauten Probleme festzustellen war.

2.2 Die Phase der Etablierung wesentlicher Planungs- und Durch-

führungsinstrumente (1960 bis 1970)

Die Kommunen erhielten mit dem Bundesbaugesetz von 1960 (80) eine

wesentliche rechtliche Grundlage für ihre gemeindliche Planung und

deren Vollzug.

Beeinflußt durch dieses Gesetz bekam die Landesplanung der meisten

Bundesländer eine rechtlich abgesicherte Basis. ä 1 Abs. 3 des Bundes-

baugesetzes schreibt vor: "Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raum—

ordnung und Landesplanung anzupassen.“ Dies setzte natürlich voraus,

daß solche Ziele auch tatsächlich in rechtlich abgesicherter Form

vorhanden waren.

(75) v9]. R. STRUFF 1975, s. 108.
(76) Siehe hierzu die Überlegungen im ersten Kapitel.
(77) Gemäß eines Beschlusses der Bundesregierung vom 25.11.1955.
(78) Vgl. zum erstgenannten Ausschuß und seinen Aufgaben H. SCHLEICHER

1970, Sp. 1233 f.
) Vgl. bezüglich des Sachverständigenausschusses für Raumordnung

und seiner Aufgaben F. HALSTENBERG 1970, Sp. 2787 ff. Dieser Aus-
schuß beendete am 6.5.1961 seine Arbeit und legte das Gutachten
"Die Raumordnung in der Bundesrepublik Deutschland", das soge-
nannte "SARO-Gutachten“, vor, welches dem IMARO zu seinen Vorar-
beiten für wesentliche Teile des Raumordnungsgesetzes von 1965
als Grundlage diente.

(80) Verabschiedet vom Deutschen Bundestag am 23.6.1960.

(79
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Relativ schnell traten entsprechende Gesetze der Länder in Kraft:

So unter anderem am 5.6.1961 in Schleswig-Holstein, am 4.6.1962 in

Hessen und am 19.12.1962 in Baden—Württemberg. Später folgten die

anderen Bundesländer, sofern sie nicht schon ein Landesplanungsgesetz

besaßen (81).

Das Hessische Landesplanungsgesetz von 1962 sah einen dreistufigen

Planungsprozeß vor, in dessen Stadien folgende Planungsinstrumente

entwickelt werden sollten:

- Das LandesraumordnungSprogramm

- die regionalen Raumordnungspläne

— der Landesraumordnungsplan (82)

Im Innenministerium begann man noch im gleichen Jahr mit den Arbeiten

an der ersten Stufe. Das in drei Teile gegliederte Landesraumordnungs-

programm sollte neben langfristigen Zielen und raumpolitischen Grund—

sätzen die Planungen und Maßnahmen der einzelnen Geschäftsbereiche,

enthalten, welche die Gesamtentwicklung des Landes beeinflußten (83).

Nach Feststellung des Landesraumordnungsprogramms sollten die regio-

nalen Raumordnungspläne erarbeitet werden. Aus deren Verknüpfung wäre

dann der Landesraumordnungsplan hervorgegangen (84). Der Planungsprozeß

stagnierte allerdings bereits auf der ersten Stufe und gelangte nicht

zum Abschluß. 1967 wurde lediglich der Entwurf eines entsprechenden Pro-

gramms vom hessischen Kabinett vorgelegt (85), das aber letztlich spä-

ter in modifizierter Form in das neue hessische Planungssystem einfloß.

Im Jahre 1963 hatte man in der Staatskanzlei mit der Erstellung des

Großen Hessenplans begonnen (86). Es existierte zwar ein "zeitlicher

Verbund" zum eben vorgestellten behördlichen Tätigkeitsfeld, aber auf—
grund der administrativen Trennung bestanden kaum organisatorische Ver-
flechtungen (87).

(81) Neben Nordrhein—Westfalen, das bereits seit 1950 über ein Landes-
planungsgesetz verfügte, schuf sich Bayern schon am 21.12.1957
eine gesetzliche Grundlage. Vgl. hierzu H.-U. EVERS 1973, S. 24.

(82) Hessisches Landesplanungsgesetz i.d.F. vom 4.7.1962 (GVBl. I S.311),
65 2, 4 und 7.

(83) Vgl. R. WAHL 1978, Bd. 2, s. 119 f.
(84) Vgl. hierzu w. HÜFNER 1972, s. 49 f.
(85) Vgl. diesbezüglich R. WAHL 1978, Bd. 2, S. 120.
(86) Eine knappe Darstellung findet sich bei N. HÜFNER 1970, Sp. 1202 ff.
(87) Vgl. N. HÜFNER 1972, S. 51.
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Mit seinem Zehnjahreszeitraum (bis 1974) sollte dieser Plan einen

langfristigen Handlungsrahmen sowohl für die öffentliche Hand als

auch für die privaten Akteure liefern. Verbesserte Planungsgrund—

lagen und neue Planungsmethoden schufen die Grundlagen für eine so

umfassende Gesamtkonzeption, welche die bisherigen Einzelpläne und

—programme ergänzte bzw. ersetzte.

Die Aufgabe des Großen Hessenplans bestand im wesentlichen darin,
als neues Planungsinstrument die Voraussetzung für einen Abbau der

noch vorhandenen Defizite, vorrangig im Sektor der öffentlichen Infra-

struktur, zu ermöglichen (88).

Basierend auf landesweiten demographischen und ökonomischen Analysen

und Prognosen legten die einzelnen Ressorts ihre Zielvorstellungen

vor, die anschließend zu einem Gesamtkatalog verbunden wurden. Daraus

wiederum leitete man Investitionsprogramme für folgende vier Bereichs-

blöcke ab:

Sozialpolitische Bereiche

Kulturpolitische Bereiche

Wirtschaftspolitische Bereiche und

Verkehrspolitische Bereiche (89)

Im wesentlichen handelte es sich (demzufolge) um Infrastrukturpro-

gramme, somit Bereiche, die dem staatlichen Einfluß in starkem Maße
unterliegen. Zusätzlich waren aber auch umfassende Maßnahmen im Sek—
tor des Wohnungsbaus vorgesehen, unter anderem die Errichtung von

15o ooo Neubauwohnungen (90). Die Gesamtkosten veranschlagte man im
Rahmen einer Finanzierungsrechnung auf 33 Mrd. DM, basierend auf den
Preisen des Jahres 1964. Von dieser Summe wollte das Land Hessen
21 Mrd. DM selbst tragen (91).

Eine Erfolgskontrolle sollten mehrjährige Ergebnisrechnungen gewähr—
leisten. Zwecks besserer Überschaubarkeit der Durchführung war des

88) Vgl. ausführlich w. HÜFNER 1968, s. 213 ff.
89) Vgl. w. HÜFNER 1968, s. 223.
90) Vgl. w. HÜFNER 1968, s. 214.
91) Vgl. D. MOLTER 1975, s. 107.
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weiteren die zeitliche Aufteilung in mehrjährige Durchführungsab-

schnitte vorgesehen (92).

Der Große Hessenplan von 1965 "stellte keinen vollzugsverbindlichen

Plan in Gesetzesform dar und erzeugte dadurch auch keine Bindungs-

wirkung für Dritte" (93). Die Durchführungsaufgaben trugen Ressorts,

Kommunen und private Träger, ohne aber gesetzlich an die Planung

gebunden zu sein, so daß zwischen Planung und Planvollzug ein proble-

matisches Vakuum entstand (94). Im Zuge der Entwicklung der zweiten

Hälfte der 60er Jahre wurde dieses rechtliche Defizit beseitigt, und

als ein wesentliches Ergebnis einer neuen raumordnungspolitischen

Strategie erfolgte die Überführung des Großen Hessenplans in den spä-

teren Landesentwicklungsplan Hessen '80 im Jahre 1970 (95). Trotz
der angesprochenen “Schwachstellen" trug der Große Hessenplan dazu

bei, Infrastrukturlücken in Hessen zu schließen.

Nach langen Vorarbeiten zwischen Bund und Ländern (96) wurde mit dem

Inkrafttreten des Raumordnungsgesetzes vom 8.4.1965 eine bundesweite

Rahmengesetzgebung geschaffen, die raumordnungspolitische Aktivi—
täten der Behörden in überörtlichen Bereichen erleichtern sollte. Die

66 1 und 2 setzen mit ihren Zielen und Grundsätzen einen weitge-

steckten Rahmen für entsprechende Ordnungsaufgaben. Die 66 3, 4 und
5 sind die Basis für eine vertikale und horizontale Koordinatiön. Sie
finden eine Ergänzung in 6 8, der die Bildung einer zusätzlichen ko-
ordinierenden staatlichen Institution vorschrieb (97): Im Jahre 1967

etablierte sich demzufolge die Ministerkonferenz für Raumordnung, der

seither Vertreter sowohl der Bundesregierung als auch der Länder-

(92) Vgl. w. HÜFNER 1968, S. 227 f.
( ) D. MDLTER 1975, S. 108. Den Großen Hessenplan hatte

man als Kabinettsvorlage im Landeskabinett behandelt, ohne ihn
aber dem Landtag zu einer abschließenden Beratung zuzuleiten.
Siehe hierzu H. HÜFNER 1968, S. 217 und S. 225 f.
Ausführlich zum Landesentwicklungsplan Hessen '80 Teil 2 des
vierten Kapitels.
Vgl. H.—U. EVERS 1973, S. 26 f und D. MDLTER 1975, S. 34 ff.
Vgl. Raumordnungsgesetz vom 8.4.1965 (BGBl. I S. 306).a
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regierungen angehören (98).

Im Sektor der Durchführungsinstrumente vollzog sich im zuletzt vor-

gestellten Zeitraum gleichfalls ein Umbruch. Mit Erreichen der Voll-

beschäftigung gegen Ende der 50er Jahre “erstreckte sich die mit der

weiteren ökonomischen Expansion verbundene Investitionstätigkeit zu—

nehmend auch auf ländliche Gebiete" (99), um der eingetretenen Ver-

knappung im Bereich des Faktors Arbeit in den verdichteten Gebieten

der Bundesrepublik Deutschland räumlich auszuweichen. Staatliche

Steuerung des Produktionsfaktors Kapital in raumordnungspolitisch

erwünschter Form war somit wesentlich erleichtert.

Es ist anzumerken, daß ein Zusammenhang zwischen dem Konjunkturver—

lauf und der administrativen Steuerungsfähigkeit räumlicher Ent-

wicklungsprozeäse schon damals deutlich wurde. Schwankungen in der

wirtschaftlichen Entwicklung wirken sich in einer Art "räumlich/

sektoraler Induktion" negativ auf die instrumentellen Eingriffsmög—

lichkeiten der mit der Raumordnungspolitik befaßten Behörden aus.

1959 wurde das regionale Förderungsprogramm um ein drittes Teilpro-

gramm, dem Entwicklungsprogramm für zentrale Orte in ländlichen,

schwach strukturierten Gebieten, ergänzt.

Die Notstandspolitik der frühen 50er Jahre löste eine raumordnungs—

politische Strategie ab, die von der reinen Flächenförderung zu einer

Konzentration der knappen finanziellen Ressourcen in "Kristallisa-
tionskernen zukünftiger Industrialisierungsprozesse"(100) führen sollte.
Diese Gemeinden befanden sich nicht in den bisherigen beiden Förder-

gebieten. Anfänglich wählte man 15 Kommunen vom Zuschnitt eines Mittel-

zentrums aus, die schon über eine bestimmte infrastrukturelle Mindest-

ausstattung, ein Arbeitskräfteangebot im Einzugsbereich sowie über einen

gewissen industriellen Besatz verfügten (101).

(98) Dies geschah auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens über
gemeinsame Beratungen raumordnungspolitischer Fragen und Pro-
bleme vom 29.5.1967. Zu dem Gremium zählen seither die auf Bun-
des-und Landesebene für Landesplanung und Raumordnung verant-
wortlichen Minister, Senatoren bzw. Verwaltungschefs.
Vgl. F. MALZ 1974, S. 357 f.

(99) K. GEPPERT, K. HORNSCHILD, w. SCHUNING 1979, S. 20.
(100) F.w. SCHARPF, B. REISSERT, F. SCHNABEL 1976, S. 76.
(101) Vgl. H.H. EBERSTEIN ab 1972, A III, s. 8.



|00000048||

_ 26 _

1963 wurden die Notstandsgebiete in Sanierungsgebiete bzw. in Bundes-

ausbaugebiete umbenannt (102) und erfuhren gleichzeitig eine neue Ab-

grenzung (103). Auf Betreiben des IMNOS erhielten die ausgewählten

zentralen Orte 1964 die Bezeichnung Bundesausbauorte (104). Diese Ge—

meinden waren die Vorläufer der späteren Schwerpunktorte der regio—

nalen Aktionsprogramme. Ihre Zahl stieg bis 1968 auf 81 an.

Eine Vergabe der Finanzmittel für dieses Teilprogramm erfolgte nicht

durch ein Schlüsselverfahren, sondern durch das sogenannte “Windhund—

verfahren", d.h. die Reihenfolge des Auftragseingangs im Bundeswirt—

schaftsministerium entschied über den finanziellen Anteil entsprechen-

der Orte am Mittelvolumen.

Die zur Verfügung gestellten Geldbeträge ( etwa 20 Mio.DM pro Jahr)

dienten wie vorher einer direkten Wirtschaftsförderung (Errichtung oder

Erweiterung von Gewerbebetrieben) bzw. der Bereitstellung wirtschafts-

naher infrastruktureller Einrichtungen als indirekte öffentliche Hilfe

für ansiedlungsbereite Unternehmungen.

1968 wurden die Bundesausbaugebiete noch einmal neu abgegrenzt. Es fand

eine Erweiterung der unterstützten Teilräume statt, die mit dem Anstieg

der Anzahl der Bundesausbauorte einherging. Da man Gebiete, welche die

Förderbedingungen 1968 nicht mehr erfüllten, ebenfalls weiterförderte,

wurde das ursprüngliche Konzentrationsprinzip verwässert (105). Im

Jahre 1968 umspannte die gesamte Fördergebietskulisse 43 vH der Fläche

der Bundesrepublik Deutschland, dort lebten 21 vH der Gesamtbevölkerung

(106).

Hessen partizipierte mit 26 vH seiner Fläche und 11 vh seiner Einwohner

an den Bundesausbaugebieten, zu denen hier die Landkreise Alsfeld,
Büdingen, Gelnhausen, Hofgeismar, Hünfeld, Melsungen, Oberlahnkreis,

(102) Vgl. F.w. SCHARPF, B. REISSERT, F. SCHNABEL 1976, S. 76. Vgl.
dazu auch K. GEPPERT, K. HORNSCHILD, w. SCHöNING 1979, S. 20.

(103) Die räumliche Bezugsbasis bildeten die Landkreise. Als Indi-
katoren verwendete man das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der
Wirtschaftsbevölkerung, den Industriebesatz und den Wanderungs—
saldo, wobei bestimmte Schwellenwerte über— oder unterschritten
werden mußten. Vgl. hierzu J.H. MÜLLER 1973, S. 4.

(104) IMNOS-Beschluß vom 13.11.1964. Vgl. hierzu näher w. ALBERT
ab 1971, A II, S. 4.

(105) Vgl. J.H. MÜLLER 1973, S. 5.
(106) 1963 lagen die entsprechenden Werte noch bei 4o vH und 19 vH,

siehe hierzu R. STRUFF 1975, S. 107.
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Rotenburg, Wolfhagen und Ziegenhain gehörten (107).

Im Jahre 1968 waren folgende hessische Gemeinden Bundesausbauorte:

Büdingen, Homberg (Efze), Limburg, Sontra und Witzenhausen (108).

Die konjunkturelle Rezession von 1966/67 verdeutlichte erneut den

Zusammenhang zwischen der*wirtschaftlichen Gesamtentwicklung und

dem Versuch der staatlichen Raumbeeinflussung in Problemräumen.

Zu den klassischen Fördergebieten (beispielsweise der Bayerische

Nald und das Emsland), die vom konjunkturellen Einbruch besonders

getroffen wurden, gesellten sich nun zusätzlich krisenempfindliche

Gebiete der Schwerindustrie an Ruhr und Saar, die mit schwerwiegen-

den strukturellen Problemen, vorrangig im Steinkohlenbergbau, be-

haftet waren (109).

Die Bundesregierung reagierte zwar sofort mit zwei Konjunkturpro—

grammen, aber zwangsläufig ergaben sich aus der bevorzugten Behand-

lung der Montangebiete neue Schwierigkeiten: Die Hinzunahme der ge-

nannten Räume erweiterte die Fördergebietskulisse einerseits erneut,

andererseits führte die Bevorzugung der schwerindustriellen Gebiete

zu Verwerfungen innerhalb des geschaffenen Präferenzsystems zuungunsten

der alten Förderräume (110).
Einen dritten Problemkreis bildete der Umstand, daß parallel, aber un-

koordiniert zu den Programmen des Bundes ländereigene Förderpro—

(107) Vgl. 0.V. 1970 Landesentwicklungsplan Hessen ‘80, Rahmenplan
für die Jahre 1970-1985, S. 21.

(108) Gemäß Beschluß des IMNOS vom 9.4.1968.
(109) Vgl. N. ALBERT ab 1971, A II, S. 5 f.
(110) Neben ihrem gleichwertigen Anteil an den beiden Konjunkturpro-

granmen und entsprechenden ERP-Mitteln kamen die Montanreviere
“vorrangig in den Genuß der Zuschüsse des Bundes und der Kre-
dite der Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg, die im Rahmen des
sog. Gemeinsamen Strukturprogrammes für Infrastrukturinvesti-
tionen in Höhe von 1,5 Mrd.DM gewährt wurden" (N.ALBERT ab 1971,
A II, S. 6).
Zusätzlich gewährte man den Revieren im Rahmen des "Gesetzes
zur Anpassung und Gesundung des deutschen Steinkohlenbergbaus
und der deutschen Steinkohlenbergbaugebiete" vom 15.5.1968
(BGBl. I 1968 Nr. 29), 5 32, eine steuerfreie Investitions-
prämie in Höhe von lo vH (vgl. auch hierzu N. ALBERT ab 1971,
A II, S. 6 f).
Während der Jahre 1968 bis 1971 vergab man Prämien in der Größen-
ordnung von rund zwei Mrd.DM. Diese Summe entspricht etwa dem
Betrag, der innerhalb von 17 Jahren in die Gebiete des Regionalen
Förderungsprogramms geflossen war (vgl. F.N. SCHARPF, B. REISSERT,
F. SCHNABEL 1976, S. 77).
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gramme existierten (111).

Aus all dem resultierte die Notwendigkeit, auf Bundes- und Landes-

ebene neue raumordnungspolitische Strategien zu entwerfen. Anfang

1968 begannen die Arbeiten zur Aufstellung der regionalen Aktions—

programme, einem Instrument, dessen Entwicklung seinen vorläufigen

Abschluß im Jahre 1970 mit der Übernahme in die Gemeinschaftsauf-

gabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" fand.

Die räumliche Abgrenzung der damaligen Aktionsräume nahm man zu—

nächst auf der Grundlage der Gebiete des vorhergehenden dreitei-

ligen regionalen Förderprogramms vor.

Im Februar 1969 genehmigte der IMNOS (112) mit dem Eifel-Hunsrück-

Gebiet das erste Aktionsprogramm, dem bis Ende 1969 noch elf wei-

tere Aktionsprogramme folgten.

Bereits im Jahre 1970 bewilligte der IMNOS noch einmal acht regio—

nale Aktionsprogramme.

In den Fördergebieten mit nun insgesamt 20 Aktionsprogrammen

lagen fast alle ehemaligen Bundesausbauorte, so daß rund 290 Ge-

meinden in die Förderung einbezogen wurden. Die Gebietskulisse um-

spannte in jener Übergangsperiode zum neuen Durchführungsinstrument

Gemeinschaftsaufgabe ”Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-

tur" etwa 58 vH der Fläche der Bundesrepublik Deutschland. In ihr

lebten rund 31 vH der Bevölkerung (113).

Mit diesem räumlichen Neuaufbau seit dem Jahre 1968 gingen nach—

stehende sachliche Änderungen der Fördermodalitäten einher (114):
Die staatlichen Finanzhilfen in Verbindung mit Errichtungs— und

Erweiterungsinvestitionen von Gewerbebetrieben wurden von der bis-
her üblichen Kreditvergabe auf nicht rückzahlbare einmalige Zu—
schußzahlungen umgestellt. Es fand ein Abrücken von der Strategie

parallel und teilweise unkoordiniert laufender Bundes- und Länder-

(111) Vgl. F.N. SCHARPF‚ B. REISSERT, F. SCHNABEL 1976, S. 78.
(112) Dieser trug seit 1964 den Namen "Interministerieller Aus-

schuß für regionale Nirtschaftspolitik'.
(113) Vgl. J.H. MÜLLER 1973, S. 12.
(114) Vgl. zum folgenden N. ALBERT ab 1971, A II, S 8 ff.
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programme statt, indem eine verstärkte Koordination der Planungs—‚

Finanzierungs- und Durchführungsfragen zwischen den beiden administra-

tiven Ebenen vorgenommen wurde.

Durch die nun auch rahmenrechtlich abgesicherte Gemeinschaftsauf-

gabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" erhielten die

verantwortlichen öffentlichen Akteure des Bundes und der Länder ein

neues, im Vergleich zu seinen instrumentellen Vorläufern vervoll—

kommnetes, raumordnungspolitisches Durchführungsinstrument (115).

(115) Dieses Instrument wird im Teil 1 des sechsten Kapitels aus-
führlich erläutert.
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Drittes Kapitel: Raumstrukturen und räumliche Probleme des Bundes—

landes Hessen

Bevor die allgemein erläuterten raumordnungspolitischen Aufgaben am

Beispielraum Hessen verdeutlicht werden, erscheint es sinnvoll, die

geographischen Strukturen des Landes und daraus ableitbare räumliche

Probleme darzustellen. Hier bildet sich der Rahmen ab, in dem der

Einsatz staatlicher Planungs- und Durchführungsinstrumente aufge-

zeigt wird.

1. Lage im größeren Raum

Die Gebietsfläche Hessens beträgt 21 113 km2. Dieses Bundesland nimmt

wegen seiner zentralen Lage innerhalb des Bundesgebietes eine Mittler-

stellung zwischen Nord- und Süddeutschland ein. Der sogenannte Zen-

tralpunkt, an dem die Summe der direkten Entfernungen (Luftlinie)

aller Bewohner der Bundesrepublik Deutschland ein Minimum beträgt,

liegt nordwestlich von Gießen im Lahn-Dill-Kreis (116).
Angrenzende Bundesländer sind Niedersachsen, Nordrhein—Westfalen,

Rheinland-Pfalz, Baden—Hürttemberg und Bayern. Des weiteren besteht

eine gemeinsame Grenze zur DDR. Allerdings mindert deren räumliche

Wirksamkeit die zentrale Lage Hessens.

2. Oberflächenformen

Drei Bauelemente charakterisieren im wesentlichen die Oberflächen-

formen in Hessen:

— Hest- und osthessische Senke sowie das Tiefland am Rhein und Unter-

main

— waldreiche Mittelgebirgskörper, die sich teilweise trennend

zwischen die beiden hessischen Senken schieben

- tief eingeschnittene Flußtäler.

(116) Vgl. w. MOENES, V. SEIFERT 1972, S. 19.
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Im Süden des Landes erstreckt sich in Ausweitung des Oberrhein—

grabens das Rhein-Main-Tiefland, das mit seinem Niveau zwischen 80

und 100 Meter den niedrigst gelegenen Landesteil darstellt.

Nördlich der Wetterau findet diese naturräumliche Einheit ihre Fort—

setzung in der westhessischen Senke, bestehend aus den Becken von

Gießen, Amöneburg, Ziegenhain und Wabern. "Im Norden gabelt sich

die westhessische Senke schließlich in die Becken von Wolfhagen und

Kassel" (117).

In seinem nordöstlichen Bereich grenztan das Rhein-Main—Tiefland die

osthessische Senke, gebildet durch die Becken von Fulda und Bebra-

Hersfeld (118).

Beide Senkenbereiche werden durch eine Achse von waldreichen Mittel-

gebirgen in Süd-Nord-Richtung getrennt: Vogelsberg, Knüllgebirge,

Meißner und Kaufunger Wald.

Die westliche der beiden Senkenzonen grenzt an das Rheinische Schie—

fergebirge mit dem Taunus und den Ausläufern des Westerwaldes sowie

der Rothaar.

Östlich des Rhein-Main—Tieflandes schließen sich Odenwald und Spessart

an. Diese Mittelgebirge finden nördlich eine Fortsetzung in der Rhön,

mit der Wasserkuppe als Hessens höchstem Berg (950 m), dem Säulings-

wald und dem Ringgau, “eine zweite Gebirgsachse darstellend" (119),

die die osthessische Senke gegen Osten und Südosten flankiert.

3. Siedlungsstrukturelle Gegebenheiten

Die skizzierten Oberflächenformen des Landes determinieren in starkem

Maße die hessischen Siedlungsstrukturen. Dichtbesiedelte Teilräume,

die in der Vergangenheit bereits mehr oder weniger starke Verdichtungs-

tendenzen hinsichtlich Wohnnutzung, Arbeitsstätten und Infrastruktur-

einricbtungen vorweisen, findet man entweder in den offenen Senkenzonen

(117) H. BLUME 1951, s. 7.
(118) Vgl. H. BLUME 1951, s. 7.
(119) H. BLUME 1951, s. 7.
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oder im Rhein—Main-Tiefland.

Dies trifft in besonderer Weise für die Verdichtungsräume Hessens, im

wesentlichen Rhein—Main und Kassel, zu (120), gilt in abgeschwächter

Form aber auch für Siedlungen wie Netzlar, Gießen, Marburg und Fulda.

Im Gegensatz dazu erfuhren hessische Mittelgebirgsräume, die zum Teil

durch starke Reliefunterschiede charakterisiert sind, eine wesentlich

schwächere Besiedlung.

Auch der Verlauf der Bandinfrastrukturen korreliert mit den gegebenen

naturräumlichen Grundlagen, sieht man von der Linienführung der Bundes-

autobahn Frankfurt-Kassel nordöstlich von Gießen ab (121).

Insgesamt zeigt sich in Hessen ein siedlungsstrukturelles Süd-Nord-

Gefälle. Dem hochverdichteten Siedlungskörper im Rhein-Main-Gebiet

und anschließenden mittelhessischen Teilräumen mit geringeren Ver-

dichtungserscheinungen (Lahn-Dill—Achse) stehen ost- und vorrangig

nordhessische Teilräume gegenüber, deren Besiedlung keine Verdich-

tungstendenzen aufweist. Ausnahmen bilden dort lediglich die Solitär-

standorte Kassel und Fulda.

4. Sozial— und wirtschaftsgeographische Voraussetzungen

4.1 Bevölkerung

Im Zeitraum zwischen 1970 und 1981 nahm die Bevölkerung des Landes

Hessen von 5 381 705 um rd. 230 000 Bewohner auf 5 611 851 zu (122).

Generell treten deutliche Entwicklungsunterschiede zwischen Süd-

hessen auf der einen und den Teilräumen in Mittel—, 0st- und Nord-
hessen auf der anderen Seite zutage. So konnten die dichtbesiedelten

(120) Abgrenzung gemäß Entschließung der Ministerkonferenz für Raum—
ordnung vom 21.11.1968: "Zur Frage der Verdichtungsräume".

(121) Diese Linienführung ist noch auf die Vorkriegsplanung mit vor—
zugsweiser Hest—Ost—Ausrichtung zurückzuführen (Verbindung nach
Thüringen, Sachsen, Berlin).

(122) Vgl. hierzu und zu den anschließenden Ausführungen die Tabellen
1 und 2.
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südhessischen Planungsregionen (123) noch in der zweiten Hälfte der

70er Jahre Bevölkerungsgewinne von insgesamt rund 3o 000 Bewohnern

verzeichnen. Im gleichen Zeitraum mußten die dünnbesiedelten Regionen

Ost- und Nordhessen bereits Bevölkerungsverluste in Höhe von etwa

10 ooo Einwohnern hinnehmen, während Mittelhessen zumindest eine unter—

durchschnittliche leichte Zunahme aufwies.

Eine regional tiefer differenzierende Überprüfung der demographischen

Entwicklung führt zu folgenden empirischen Befunden:

Die Kernstädte der Verdichtungsräume registrierten innerhalb der be—

trachteten elf Jahre teilweise sehr starke Bevölkerungsverluste, so

die beiden Zentren Frankfurt (—10,6 vH) und Kassel (-9‚0 vH). Eine

positive Ausnahme stellte lediglich die Landeshauptstadt Wiesbaden

dar, die im Untersuchungszeitraum mit einem Wachstum von 4,8 vH noch

über dem Landesdurchschnitt lag.

Einen hohen Zuwachs erreichten die in den Verdichtungsräumen bzw.

den angrenzenden Randbereichen gelegenen Teilräume. Beispielsweise

nahmen die Landkreise Main-Taunus, Hochtaunus und Rheingau-Taunus um

etwa 20 vH zu. Etwas schwächer lief diese Entwicklung in der Region

um Kassel ab, jedoch wuchs der Landkreis Kassel zwischen 1970 und 1981

um rd. 28 ooo Einwohner (entsprechend 14,1 vH).

Gegenläufig stellt sich der demographische Trend in peripheren Teil-

räumen vorrangig Ost— und Nordhessens dar: Im Vogelsbergkreis und im

Werra-Meißner—Kreis traten Bevölkerungsverluste ein, weitere Teil-

räume (z.B. der Schwalm-Eder-Kreis) weisen lediglich minimale, weit

unter dem Landesdurchschnitt liegende Gewinne im überprüften Zeit—

raum aus.

Gliedert man die Untersuchung der Bevölkerungsentwicklung nach den

beiden Komponenten natürliche Bevölkerungsentwicklung und Wanderungen
(124), gelangt man bezüglich der ersten Komponente zu folgenden

(123) Hessische Planungsregionen vor Inkrafttreten des Gesetzes zur
Neuorganisation der Regierungsbezirke und der Landesplanung vom
15.10.1980 (GVBl. I S. 377) zum 1.1.1981.

(124) Siebe zu den folgenden empirischen Befunden auch Tabelle 3.
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Tab. 1 : Hohnbeuölkerung 1970 und 1981, Bevölkerungsentwicklung 1970 bis 1981 in den kreisfreien Städten, Landkreisen
und Regierungsbezirken

Kreisfreie Stadt
Landkreis
Regierungs-
bezirk (Rb)

wohnbevö1ke-
rung am
27.5.1970

Nohnbevöike-
rung am
31.12.1981

Zu— bzw. Abnahme 1970-1981

abs01ut in 98

Durchschnitt1iche
jährIiche Zu- bzw.
Abnahme in vH

Darmstadt, St.
Frankfurt a.M., St.
Offenbach a.M., St.
Wiesbaden, St.
Bergstraße
Darmstadt-Dieburg
Groß-Gerau
Hochtaunus
Main-Kinzig
Main-Taunus
Odenwa1d
Offenbach
Rheingau—Taunus
Wetterau

Rb Darmstadt

Gießen
Lahn-Di11
Limburneilburg
Marburg-Biedenkopf
Vogelsberg”

Rb Gießen

Kassei, St.
Fulda
Hersfe1d-R0tenburg
Kasse1
SchwaIm-Eder
Haldeck-Frankenberg
Herra-Meissner

Rb Kasse1

Hessen

143451
699297
117306
261864
223775
214212
213589
172023
334076
164587
78889

261979
138616
232115

3255779

219003
239515
148411
221875
112000

940804

214156
187560
131458
195670
181086
150280
124912

1185122

5381705

138633
625352
110512
274449
239422
249662
233358
206286
366431
202067
85255

296223
164605
253195

3445450

234314
239917
151444
239931
109332

974938

194779
191087
127565
223321
181663
155112
117936

1191463

5611851

— 4818
- 73945
- 6794

12585
15647
35450
19769
34263
32355
37480

6366
34244
25989
21080

189671

15311
402

3033
18056

- 2668

34134

- 19377
3527
3893

27651
577

4832
- 6976

14127

230146
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Gebietsstand 1.1.1981.
Que11e: Statistisches Handbuch für das Land Hessen, Ausgabe 1978/79, Statistische Berichte, Hessisches Statistisches

Landesamt, Serien AI— hj 1781 und AI- hj 2781, eigene Berechnungen.
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Aussagen:

Es lassen sich zwar nur geringfügige regionale Unterschiede in der

Lebenserwartung feststellen; dem stehen durchaus regional streu-

ende Geburtenentwicklungen gegenüber (125).

Gemessen an der durchschnittlichen Nettoreproduktionsrate 1971 bis

1977 fällt die entsprechende Geburtenzahl in den Kernstädten des

Verdichtungsraumes Rhein-Main deutlich geringer aus als in den ge-

burtenfreudigsten Landkreisen des Landes (z.B. Vogelsbergkreis,

Fulda, Waldeck—Frankenberg, Schwalm-Eder).

Einen Geburtenrückgang verzeichneten zwar alle Landkreise, er war

allerdings in den Teilräumen mit höchsten Geburtenzahlen stärker

als in den verstädterten Gebieten, deren Geburtenzahlen bereits zu

Beginn der 70er Jahre auf einem wesentlich geringeren Niveau lagen.

Dieser Trend hielt bis 1981 an, von wenigen Teilräumen abgesehen

(stark expandierende Landkreise im Verdichtungsraum Rhein-Main:

Darmstadt-Dieburg, Groß—Gerau, Main-Taunus—Kreis und Offenbach),

war ein fast durchgängiges Geburtendefizit zwischen 1977 und 1981

zu beobachten. Regelmäßigkeiten bzw. Gesetzmäßigkeiten lassen sich

nicht erkennen: "Das regionale Gefälle scheint (deshalb) zum großen

Teil von Einflüssen zufälligen Charakters bestimmt zu sein und

weniger von kausalen Bedingungskomplexen“ (126).

Eine Zunahme der Wohnbevölkerung ist, ableitbar aus den letzten Aus—

führungen, also nur auf entsprechende Wanderungsgewinne zurückzu-

führen. Hier verdeutlichen sich die bereits angesprochenen räum-

lichen Gegensätze: Im Zeitraum 1977 bis 1981 zeichneten sich den

Zentren des Verdichtungsraumes Rhein-Main benachbarte Teilräume durch

teilweise hohe Wanderungsgewinne aus, wobei allerdings kleinräumlich

eine Abflachung des stark positiven Trends seit 1979 eingetreten ist.

Ähnlich enorme Zugewinne sind lediglich noch im Verdichtungsgebiets-
saum um Kassel zu beobachten.

(125) Vgl. e. SIMON 1979, s. 91 ff.
(126) e. SIMON 1979, s. 92.
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Abwanderungs- bzw. Stagnationstendenzen kennzeichneten Teilräume in

Ost- und Nordhessen (so etwa den Nerra-Meißner-Kreis und den Landkreis

Hersfeld-Rotenburg). Von diesem Muster hob sich lediglich deutlich

der Raum westlich von Kassel (Landkreis Haldeck-Frankenberg) durch

überdurchschnittliche Wanderungsgewinne ab, deren Ursachen hauptsäch-

lich auf einer Altenwanderung beruhten. Diese Zunahmen dürften ganz

wesentlich auf die reizvolle Landschaft mit ihren Kur- und Fremdenver-

kehrsorten zurückzuführen sein (127).

4.2 Wirtschaft

Die ökonomische Entwicklung Hessens wird entscheidend durch Rahmen-

bedingungen mit geprägt, denen sowohl nationale als auch internatio-
nale Entwicklungen zugrunde liegen. Sie sollen hier kurz angesprochen

werden (128):

- Bedingt durch weltweit greifende strukturelle Veränderungsprozesse

ging in der gesamten Bundesrepublik Deutschland in der ersten Hälfte

der 70er Jahre die Beschäftigung im sekundären Sektor zurück. Bei—

spielsweise führte die zunehmende Industrialisierung der Dritten Welt

zu Exporterschwernissen bei deutschen Herstellern relativ einfacher

Produkte (129).

- Verstärkt wurde dieser Prozeß durch parallel zutage tretende Währungs-
politische Unsicherheitsfaktoren. Ausgelöst durch die Hechselkursfrei—
gabe im Jahre 1973 sowie mehrere Aufwertungen stieg der Außenwert der

DM an. Dies führte allgemein zu einer Verteuerung deutscher Export-
artikel.

(127) Vgl. o.V. 1980 Landesentwicklungsbericht für die Jahre 1970-1978,
S. 180.

(128) Vgl. o.V. 1976 Landesentwicklungsplan Hessen '80, Ergebnisbericht
für die Jahre 1970-1974, S. l f, H. EHRET, N. KOCH 1978, S. 6 ff,
des weiteren o.V. 1980 Landesentwicklungsbericht für die Jahre
1970-1978, S. 13 f.

(129) Vgl.w. RAABE 1980, S. 54.
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- Ein drittes relevantes Eckdatum bei der Diskussion veränderter

Rahmenbedingungen stellen die stark gestiegenen Rohstoffpreise

seit dem Frühherbst 1973 dar, allem voraus das Erdöl und seine

Folgeprodukte. Dies zog u.a. eine teilweise starke Verteuerung

entsprechender Produkte deutscher Hersteller nach sich und senkte

die Kaufkraft bei gleichzeitigem Anstieg der Inflationsrate. Diese

in der ersten Hälfte der 70er Jahre einsetzende Verschlechterung

ökonomischer Rahmenfaktoren beeinflußte die Entwicklung in Hessen

und seinen Teilräumen mehr oder weniger stark, wobei jeweilige

strukturelle Gegebenheiten und regionale Standortbedingungen ge-

bietlich zu unterschiedlichen Abläufen führten.

Die Überprüfung der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes Hessen

und seiner Teilräume wird anhand folgender Komponenten vorgenommen:

Beschäftigtenentwicklung, Entwicklung der Arbeitslosigkeit und Ent-

wicklung des Bruttoinlandsprodukts.

Wenden wir uns zuerst der Beschäftigtenentwicklung zu (130): Landes-
weit nahm die Zahl der außerlandwirtschaftlichen Beschäftigten zwischen

1970 und 1980 um rund 36 200 (1,6 vH) von rd. 2 277 000 auf rd.
2 313 ooo zu, wobei starke Abnahmen im Verarbeitenden Gewerbe nebst

Energie- und Wasserversorgung sowie dem Bergbau (— 98 400 = -10‚3 vH),

im Baugewerbe (— 33 860 = ‚ 17,1 vH) und im Einzelhandel (- 22 3oo
= - 10,7 vH) durch z.T. hohe Zuwächse in Einzelbereichen des tertiären

Sektors ausgeglichen wurden (Gebietskörperschaften 99 600 Personen

= 44,6 vH, Organisationen ohne Erwerbscharakter 31 600 = 56,7 vH sowie

Banken, Versicherungsgewerbe 23 400 = 30,2 vH) (131).

(130) Die Daten beruhen neben der Volkszählung vom 27.5.1970 auf einer
Hochrechnung der Hessischen Landesentwicklungs— und Treuhand-
gesellschaft für 1980. Die Basis bilden die Entgeltstatistik
der Bundesanstalt für Arbeit, die Personalstandsstatistik des
öffentlichen Dienstes und Angaben der Deutschen Bundesbahn und
Bundespost sowie zusätzliche Berechnungen. Beschäftigte in Land—
und Forstwirtschaft sind nicht enthalten, sie werden im Text
aber gesondert genannt.

(131) Vgl. hierzu und zu den weiteren Ergebnissen die Tabellen A 3
und A 4.
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Tab. 4 : Außeriandwirtschaftiiche Gesamtbeschäftigung 1970 und 1980 sowie
deren Entwickiung 1970 bis 1980 in den kreisfreien Städten, Land-
kreisen und Regierungsbezirken

Kreisfreie Stadt
Landkreis
Regierungsbezirk (Rb)

Beschäftigungsstand

1970 1980

Zu— bzw. Abnahme 1970-1980

abso1ut in vH

Darmstadt, St.
Frankfurt a.M., St.
Offenbach a.M., St.
Wiesbaden, St.
Bergstraße
Darmstadt—Dieburg
Groß-Gerau
Hochtaunus
Main-Kinzig
Main-Taunus
0denwa1d
Offenbach
Rheingau—Taunus
Wetterau

Rb Darmstadt

Gießen
Lahn—Di11
Limburg-Weilburg
Marburg-Biedenkopf
Vogelsberg

Rb Gießen

Kasse1, St.
Fu1da
Hersfe1d-Rotenburg
Kasse]
Schwa1m-Eder
Wa1deck—Frankenberg
Werra-Meissner

Rb Kasse]

Hessen

96843
544289
65867

134653
61533
57279
88829
55621

118817
42948
29200
92046
40843
70083

1498851

88295
99290
46735
77474
33625

345479

126158
64616
45834
54072
47584
52696
41780

432740

2277070

104060
524138
61448

135135
63673
58922
96899
65470

125298
60956
28861

104279
42955
70503

1542597

92317
91071
46388
77125
33517

340418

119881
67827
45298
56329
48561
54264
38121

430281

2313296

7217
20151
4419

482
2140
1643
8070
9849
6481

18008
339

12233
2112
420

43746

4022
8219

347
349
168

5061

6277
3211

536
2257

977
1558
3659

2459

36226
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Que11e : Datenmateria] der Hessischen Landesentwick1ungs- und Treuhand-

gese11schaft, Wiesbaden.
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Insgesamt zeichnete sich die außerlandwirtschaftliche Beschäftigten-

entwicklung (132) im untersuchten Zeitraum durch ein Süd-Nord-Gefälle

mit teilräumlichen Besonderheiten aus (133).

Kernstädte der hessischen Verdichtungsräume, nämlich Frankfurt am Main

(- 20 150), Offenbach (- 4 400) und Kassel (— 8 200) erlitten im Gegen-

satz zu den Städten Darmstadt ( 7 200) und Wiesbaden ( 480) empfind-
liche Beschäftigtenverluste.

Abgesehen vom Odenwaldkreis erzielten sämtliche südhessischen Land-

kreise Zuwächse von teilweise erheblichem Umfang. Die Bandbreite reichte

von 420 Beschäftigten (0,6 vH) im Wetteraukreis bis zu 18 000 (41,9 vH)

im Main-Taunus-Kreis.

Quer durch Mittel—, Üst— und Nordhessen erstreckt sich ein Schwäche-

band (134). Südlich und nördlich dieses Teilraumes befanden sich mit
den Landkreisen Gießen, Fulda, Waldeck- Frankenberg, Schwalm—Eder und

Kassel Raumeinheiten, welche durch Zunahme zwischen 2 vH und 5 vH ge-

kennzeichnet waren, womit sie allerdings hinter den im ganzen hohen

Beschäftigtengewinnen des verdichteten Südens zurückblieben.

In der Land— und Forstwirtschaft ist zwischen 1970 und 1978 ein Be-

schäftigtenrückgang von rd. 38 ooo Personen (—25 vH) eingetreten,

wobei sich die Abnahme gegenüber den 60er Jahren aber verlangsamt hat

(135).

Weitere Indikatoren zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung
sind die Zahl der Arbeitslosen bzw. der Erwerbslosen (136).

(132) Eine Zerlegung dieser Größe unter besonderer Herausstellung des
Verarbeitenden Gewerbes erfolgt im Teil 3 des siebten Kapitels,
um eine direkte Gegenüberstellung mit unten empirisch unter—
suchten Durchführungsinstrumenten zu ermöglichen.

(133) Siehe auch Karte 1.
(134) Gebildet durch die Landkreise Limburg-Weilburg (— 350 Beschäftigte

= - 0,75 vH), Lahn-Dlll (- 8 200 = - 8,3 vH), Marburg-Biedenkopf
(- 350 = - 0,5 vH), Vogelsbergkreis (- 350 = — 0,5 vH), Hersfeld—
Rotenburg (- 536 = - 1,2 vH) und Werra-Meißner-Kreis (- 3 650
z - 8,8 vH).

(135) Siehe hierzu o.V. 1980 Landesentwicklungsbericht für die Jahre
1970—1978, S. 21.

(136) Die Zahl der Erwerbslosen setzt sich aus bei den Arbeitsämtern
registrierten Arbeitslosen sowie nicht registrierten, trotzdem
beschäftigungssuchenden Personen zusammen.



Entwicklung der außerlandwirtschaftlichen Gesamtbeschäftigung Karte 1
zwischen 1970 und 1980 in den kreisfreien Städten
und Landkreisen in vH
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m durchschnitt {III und 5uH

Zunahme <1 Landesdurchschnitt
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Abnahme > Sei-i bis s”. TGvH

——. Landesgrenze

Grenzen der kreisfreien Städte
und Landkreise

Entwurf: G. Kühn

(1) Landesdurchschnitt:
ÜUEHEI Zunahme um LSUH
Datenmaterial der Hessischen Landes-
entwicklungse und Treuhandgesellschaft. Wiesbaden.
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